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 Mirtlclmslssalnor baussran
die besondere vernstitlnung der lieu-trauen im band-merk und im handel.
Ueber die Bedeutung der Frau im Handwerk unD

im Handel ist schon viel geschrieben worden —- es kann
ja auch nicht verkannt werden, daß die Ehefrau des
Handwerk-ers oder des Kaufmanns oftmals durch ihre
tätig-e Mitarbeit erst die Existenz des Betrieb-es sicher-
stellt. So ist es im Einzelhandel, im Gaststättengewerbe
und im Handwerk. Diese Frauen können für unsere
Volkswirtschaft jedoch auch noch nach einer anderen
Seite hin wichtig werden, die bisher wohl noch kaum
beachtet worden ist.

Die amtliche Statistik weist rund 1,6 Millionen
Handwerkssbetriebe, 850 000 Betrieb-e des Einzelhan-
del-s und 250 000 des Gaststättengewerbes —- also zu-
sammen etwa knapp drei Millionen ,,mittelständische«
Betriebe aus. Und da wir annehmen können, daß
diese drei Millionen Betriebsführer im Negelfalle all-e
verheiratet sind, so können wir damit rechnen, daß
einschließlich der verheirateten Gefolgschaftsmitglieder
etwa 5—6 Millionen Familien unmittelbar vom
Handwerk unD Handel ernährt werden. Diese Zahl
würde sich wahrscheinlich noch stark erhöhen, wenn wir
‚Den Großhandel, die Handelssvertreter, das Verkehrs-
igewerbe usw., also Diejenigen, Die durch die Aufträge
des Handwerks und Handels Beschäftigung finden,
noch- hinzurechnen würden. Alles in allem ergibt sich-,
daß von den etwa 16——-17 Millionen Haushaltungen
des Deutsch-en Reiches ein Drittel durch die Tätigkeit
des ,,Ernährers«-in Handwerk und Handel leben.

Die nationalsozialistische Wirtschaftsführung hat nun
sgerade dem Handwerk und Handel seit der Mach«ter-
greifung eine intensive wirtschaftliche Förderung-ange- -

adeihen ssen —- mit dem (Erfolg, daß die Umsätze des
Handwerks von den 9 Mrd. RM., auf Die sie bis 1932
gesunken waren, wieder auf etwa 15 Mrd. NM. ge-
stiegen sind. Das bemerkenswerte ist dabei, daß diese
starken Steigerungen nicht etwa den Großbetrieben zu-
gute gekommen sind, sondern in erster Linie den zahl-
reichen Klein-· und Mittelbetrieben.

Der Nationalsozialismus hat Die volkswirtschaftliche
Bedeutung gerade dieser Betriebsform nicht nur aner-
kannt, sondern daraus auch die notwendigen Kon-
sequenzen gezogen. So hat nicht nur das Handwerk
feinen ,,großen BefähigungsnachweisN sondern ebenso

« der Einzelhandel sein inzelhandelsschutzgesetz und das
Gaftstättengewerbe die Konzessionssperre erhalten. Dar-
über hinaus ist die übermächtige Konkurrenz der Wa-
uns unD" Kaufhäuser und der Einheitspreisgeschäfte"
auf ein erträglich-es Maß zurückgeführt worden. Es

_ würde zu weit führen, hier Die viel-en Einzelmaßnahssp
men aufzuzählen, die dem- deutschen Handwerk und

dem Handel nicht nur seine innere Ordnung, sondern
auch die Gewähr für einen allmählichen Wiederauf-
stieg und eine·n·eue Blüte gegeben haben. Praktisch
bedeutet das für den einzelnen Betrieb, daß dem
tüchtigen und leistungswilligen Handwerksmeister und
Kaufmann die Sorge um seine künftige Existenz ge-
nommen ist, und daß er wieder auf lange Sicht dispo-
nieren kann. «

Wenn wir nun bedenken, daß etwa 50 v. H. des
deutschen Volkseinkommens durch die Hände der deut-
schen Hausfrauen gehen, und daß fern-er jede dritte
Frau ihr Wirtschaftsgeld von einem Handwerker,
Kaufmann, Gaststätteninhaber, Handelsvertreter usw.,
erhält, dann müssen wir erkennen, daß in Die Hände
gerade dieser Frau-en große Möglichkeiten gelegt sind,
die vom Nationalsozialismus betriebene Förderung
des Handwerks und des Handels von sich aus wirksam
zu unterstützen.

Wenn diese 5—7 Millionen Hausfrauen bei
sich alle die Mißstände beseitigen würden,
über die in Handwerk und Handel heute im-

mer noch geklagt wird, dann-wären wir in der
Erfüllung des Punktes 16 des Parteipro-
gramms schon ein erhebliches Stück weiter.

Da wäre beispielsweise zunächst an den Einkauf zu
denken. Wieviele Frauen des Handwerks und Handels
meiden auch heute noch das Fachgefchäft oder lassen·
sich bei ihren Einkäufen von dem allgemeinen Gerede
leiten, ftatt auf den Rat des Kaufmannes zu hören.
Andere wiederum lassen notwendige Jnstandsetzungs-
arbeiten voniSchwarzarbeitsern oder ,,gutenFreun-den«
ausführen, statt damit zum Handwerker zu gehen. —-
Auch zur Beseitigung des Borgunwesens könnt-en sie
das ihre beitragen. So gibt es noch unendlich viele
Möglichkeiten und Aufgabengebiete,.von denen wir
nur« noch auf eins besonders hinweisen wollen.

Von den Organisationen des Handwerks und des
Handels wird seit einiger Zeit mit allen Kräften eines
Vereinigung unserer Wohnung und unseres täglichen
Lebens von dem Kitsch der Vergangenheit angestrebt.
Ueberall bemüht sich das Handwerk darum, das ge-
schmackliche Niveau seiner Erzeugnisse ständig zu ver-
bessern, seine Leistungen immer mehr zu steigern. Und
auch der Handel macht » alle Anstrengungen, sein
enger- von Schund und« Kitsch zu« säubern. Aber
welche Kaufmanns-i soder Handwerkerfrau hast sich
bislang ‚mit dieseti’··"Dingen-« schon einmal ernsthaft
auseinaiidergesetzts
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Man mag ja einwenden, daß hier —- wie überall —-
die finanzielle Seite dieser Angelegenheit von aus-
schlaggebender Bedeutung sei. Gewiß, mancher Hand-
werksmeister hat aus dem gestiegenen Umsatz erst
einmal seine Schulden abtragen müssen, vielen Kauf-
leuten und Gastwirten ist es genau so gegangen, so
daß sie an die Verwirklichung dieser Ding-e noch nicht
in dem notwendigen Maße herangehen konnten. Das
ändert aber nichts an der Aufgabe, sondern vers «
“pflichtet jeden einzelnen umso mehr, das Versäumte
doppelt nachzuholen. Der «Veichsinnungsmei-fter des
Schuhmacherhandwerks sagte kürzlich seinen einzelnen
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Meistern, daß sie erst dann vom Verbraucher die Be-
vorzugung des Maßschuhes verlangen könnten, wenn
auch der letzte Schuhmacher selbst Maßarbeit trage.
Midß das gilt für alle Handwerkszweige in gleichem
. a e. · - t-

Erst wenn das Handwerk und alle seine Angehöri-
gen in dieser Beziehung mit dem besten Beispiel vor-
angeht, wird es auch von anderen eins Folgen ver-
langen Binnen. Um wie viel mehr könnten hier die
Hanssrauen wirren, wenn sie ihr Wirtschaftsgeld fin
den volkswirtschaftlich richtigen Einkauf einsetzen wür-
den. « Iürgen B«.Darmer.

Unergriindtiklie fieheimnille um das [eben eines Beines.
Schon wiederholt habe ich in ,,Schlesiens Hand-

wert“ versucht darzulegen, daß ein Volk ein geschlosse-
nes Lebewesen ist, das bestimmten göttlichen Gesetzen
unterworfen ist. Geradedier Umstand, daß-die An-
gehörigen eines Volkes seelisch und körperlich andere
Merkmale hab-en als- die Angehörigen anderer Völker
zeigt, daß es der Wille der göttlichen Natur ist, die
Völker-f ·alss geschlossene— Lebewefexkszsbestehmsz 311 16155311?"

Di"e«""«21nerkennungidieser göttlichen Gesetzlichkeit führt
.dazu, daß es eine Vermessen-heit-ist, Angehörige des
einen Volkes durch Eroberungen oder Unterjochun en
zwangsläusig ZU Angehörigen-»eines anderen Vo es
zu machen. Darin liegt die überragende -Friedensgin-
rantie der nationalsozialistischen Weltanschauung, die
solche naturwidrige Unterjochungen ablehnt. Darin
liegt aber auch die völkerbeglückende Erkenntnis, die
sich aus der Gesetzgebung für die Erhaltung der deut-
schlen Art vom Beichsparteitag 1935 in Nürnberg
o gert. .

Aber nicht nur außenpolitisch ist diese Erkenntnis
von ausschlaggsebendem Werte. Noch viel mehr be-
stimmt sie die Haltung jedes einzeln-en Volksgenossen
zu Staat, Volk und-zur Partei, dem Ausdrucksmittel
des völkischen Wollens und Erkennens. Es istseinsach
undenkbar, daß in einer Seit, in der diese göttlichen
Gesetzlichkeiten erkannt worden sind, einzelne Volks-
genossen ihre eigenen Wege gehen, eigenmächtige
Wünsche vor den Gemeinnutz stellen und.sich nicht um
das Leben des Volksganzen flimmern. Wenn wir hie
und da Ueberbleibsel einer derartigen Weltauffassun
vorfinden und wenn wir sehen, daß zur Zeit no
egoistische Volks-genossen scheinbar mit Erfolg ihre
egoistisschen Bestrebungen durchführen föhnen, dann
dürfen wir-das nicht als Norm nehmen, sondern: als
Ausnahmen und Ueberbleibsel aus einer früheren
seit, welche von selbst im Laufe der weiteren Ent-
wicklungen verschwinden werden. Erfreulicherweise hat "
sich im deutschen Handwerk die Einfügung in das
Volksganze fast durchweg Bahn gebrochen. Der Hand-
werker hat erkannt, daß er ein Glied dieser Volks-
gemeinschaft ist. -

Oft sind die Gesetze, die das Leben eines Volkes
bestimmen, recht geheimnisvoll und können von uns

. nicht ergründet werden. Dort aberwo die verstandes-
mäßige Erläuterung aufhört, muß ein unerschütter-
licher Glaube einsetzen. Wie gewaltig und einschnei-

‚ dend-« die Gesetze für ein Volk sind, Die" wir nicht be-
einflussen können, geht einwandfrei aus statistischen

Feststellungen über den «Geburtenausgfl·e'ich"unter Fden
Geschlechtern hervor. Im allgemein-en werden immer
mehr Knaben als Mädchen geboren. Dieser Ueber-
sschuß anKnabengeburten entspricht eine-r nicht zu be-
gründenden Gesetzlichkeit;" unter" der heranwachsenden
männlichen Jugend hält der Tod reichlichere Ernte
als unter den Mädchen. Ich habe aus dem statisti-
schen Iahrbuch von Preußen seine Anzahl von Zahlen
herausgeschrieben und die Verhältniszahl errechnet.
Preußen mit fast 40 Millionen Einwohner gibt einen
guten Ueberblick. Zuerst habe ich zweimal vier Jahre
der Vorkriegszeit ausgerechnet und zwar zuerst die
vier Jahre 1904—1907 und dann die vier Jahr-e
1910——1913. In beiden Fällen beträgt unter den Le-
bendgeborenen der Ueberschuß an Knabengeburten
2,7 Prozent der Gesamtzahl. Das dritte Jahrvi-er-t,
welch-es ich mir errechnet habe, umfaßt die Kriegsjahre
1915——1918. Dort erhöht sich die Prozentzahl des
Ueberschusses der Knabengeburten auf 3,2 Prozent
aller Lebendgeborenen. Jn den Aachkriegsjahren 1922
bis 1923 beträgt der Ueberschuß an Knabengeburten
sogar 3,5 Prozent aller Lebendgseborenen und in den
Nachkriegsjsahren 1925——1928 3,2 Prozent. Wenn wir
die aus acht Vorkriegsjahren übereinstimmend-e Zahl
sdes Ueberschusses an Knabengeburten von 2,7 Pro-
zent feststellen, dann kann .man bei der Menge der
Iahre,·« nicht von eineanufall sprechen-»Man muß-«
vielmehr-»diese- Zahl gewissermaßen als Normalzahl
eines notwendigen Ueberschufses an Knabengeburten
ansehen. Wenn wir weiterhin feststellen, daß in Kriegs-
und Nachkriegszeiten dieser Ueberschuß an Knaben
um 0,5 bis 0,8 Prozent gewachsen ist, dann stehen
wir vor einem Rätsel, das wir nicht ergründen kön-
nen. Es ist keinem Menschen möglich im voraus zu
bestimmen, ob Knaben oder Mädchen geboren werden

 

 

      

Lebendgeborene eheliche und unehelithe Rinnen in Preußen
Z e it Ledendgeborene · ' Davon: Knabeniiberschuß

M 1€ 4 Jahren Knaben Mädchen Anzahl 0/0 der Lebendgeborenen

4 Vor-kriegs-
iahre 1901—417 5 036 476 2 587 917 2 448 559 139 358 2.7 0/0

« 4 Vortriegss . . s
fahre lOlU-——13 4 769 156 2 450 091 2 319 063 131026 2,7 0/0

4 Kriegs- Q
iahre 1915—— 18 . 2 782 76l 1 435 883 1 346 878 89 007 3,2 0/.
4 Nachtriegss , « . .
jahxe»-19:»Zo—23 , _ « 3 616 761 . — ; 1 832 100 ... ‑ 1 744 um 127 4.39 - - « 3,5 0/. -
4vgt‘adüm'eg8t» .;'x..'‚.r-_In‚3nvfls :-' » »»C,,,«»-,..» .. ‚i .·,...- ",3“ , («. ., .—. .»... :-l.;,-;«,.«»';.». n«.--

| kornigen-Herz : 32993 430 « 2544 526 , - l2, . 1 448 .904 « 2 95 622 z — _ “3.12% _ ..
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soll-en Hier gleicht die göttliche Allmacht in der
Natur das Leben und den Lebensstand eines Volkes,
Da8 große Verluste an männlichen Volksgenossen
hatte, von selbst aus.
Wahrend auf der einen Seite dieZahl der Knaben-

geburten gestiegen ist, ist die Kiiabensterblichkeit er-
heblich gesunken. Dadurch erhöht sich der unerqründ-
liche- natürliche Geschlechterausgleich Nach dem Sta-
tistischen Ja«hrbuch 1985 für das Deutsche Reich kamen
auf 100 im Kindesalter gestorbene Mädchen 1913
106,8 Knaben,1933 nur noch 99,7 Knaben.

Diese rätselhaften Feststellungen zeigen uns, daß über
dem Leben eines Volkes höhere Gewalten stehen-
denen wir u'n8 beugen müssen und, da sie göttlich und
gut sind, auch gern beugen wollen. Aus der Feststel-
lung einer solchen Gesetzlichkeit, auf die wir keinen
Einfluß haben, ergibt sich die Schlußfolgerung, daß
solche Volksgenossen, die sich dem Leben der Ge-
samtheit des Volkes nicht unterordnen wollen, nicht
nur volksfeindlich sind, sondern auch töricht. Mögen
diese Egoisten ihr widernatürliches Eigenleben wirk-
lieh noch eine geraume Zeit scheinbar erfolgreich .
führen können. Die göttlichen Gesetze der 91at111,,-_.. »-
welche das Leben eines Volkes bestimmen, werden sich "
als stärker und größer erweisen, als Die unbelehrbaren
Egoisten.
Mögen auch die letzten Handwerkstameraden die

Tiefe unD Die Unabwendbarkeit dieser gottliehen Ge-
setze erkennen, weil sie dann erst begreifen wie fest sie
in der Volksgemeinschaft verwurzelt sein müssen, um
selbst als Glieder dieses unlösbaren natürlichen Orga-
nismus auf die Dauer leben zu können

Konrad Winkler, Breslau.

liefernedlngungen
flir 11111121 and Innenausbau aus stolz.

Der Aeichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL.)
beim Neichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (NKW)
hat in diesen Tagen unter dem Titel

»Lieferbedingungen für Möbel und Jnnenausbnii ·
aus Hdlz (Giitebedingungen) 91912. 1130 B«

eine neue Druckschrift veröffentlicht. Wie bei allen
Arbeitsergebnissen des VAL. handelt es sich auch hier
um eine sogenannte VAL.-Vereinbarung, d.· h. um
ein Ergebnis der Gsemeinsehaftsarbeit zwischen den
beteiligten Wirtschaftskreisen. Der Inhalt der VAL-
Vereinbarunggilt für den Bau von aus-

der Holzfeuchtigkeit wird die Verarbeitungsweise von
Blindholz, Sperrfurnieren und Sperrholz allgemein
geregelt. 68 werden die Ansprüche, die an sichtbare-
Hölzer zu stellen sind, eindeutig festgelegt und die ein«-·
zuhaltenden Hvlzdieken genannt. Als weiterer Werk-
stvff wird der Leim behandelt. Bei den bereits be- —-

« stehenden Vorschrift-en über das Arbeiten mit Warm-
und Kasltleims wird auf die Lieserbedingungen des-
NA:L. hingewiesen-.- Die Bedeutung der Kunstharzs
leime- für Verleimungenz bei denen besondere An-
sprüehe an die Wasserfestigkeit zu stellen sind, ist her-
vdigehoben-
L Einen breiten Rahmen nehmen die Vorschriften

ü er
Edelfurniere,- darunter Maserfurniere usw.) ein·. So-
dann werden Die Behandlung der rohen Oberflächen,s
das Beizen, Polieren und Mattieren besprochenund

- die Anforderungen an ein Qualitätserzelignis genau-
festgelegt. Dem Bezeichnungsunfug mit sogenannten
,,poiieisten-« Gegenständen wird durchs»eine»neue Be-

sizeichnnngsvdrschrifts ein Ende X- « ·
deren Außensbenrbeitung bestimmten Anforderungen
nicht entspricht. dürfen fortan nicht alsvolle-ist« inn-

--S·chlesi·ens Handwerks

und -
Binomobeln sowie furannenausbautenaler Art. Die-. ·
Arbeit umfaßr diedrei HauptabsehnitteWerkstva Ver-·-
sarbeitimg und Vollendungsarbeiten ’unD" behandelt-
innerhalb der Werkstdffe zunächst das«Holz. Außer

    

die VetIarbeitung der Furniere (Blind- und

fide-»L-;"..···

Seite 5217

  

   

W“
OAnkerwickelei
O Ankrank-Verkauf
OTausch-Miete

" beidenen Siefich'Immer an uns wenden müssen
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dern lediglich als ,,anpoliert« bezeichnet werden. Dies
Vorschriften schließen mit Hinweisen auf die Art und
die Beschaffenheit der anzubringenden Beschläge,
Schlösser und Scharnierlavpen.

Die neuen Lieferungsssbedingungen für Möbel und
Jnnenausbau aus Holz (Gütebedingungen) VAL.
340 B haben ihren besonderen Wert darin, daß sie in
Gemeinschaftsarbeit von den interessierten Wirtschafts-
kreisen mehrfach beraten und schließlich unterschriftlich
anerkanntworden sind. -
Die Druckschrift ist beim Beut-hVerlag, Berlin

 

»SW 19,;Dresdnerstr 97 zu beziehen 311111 Stückpreis
von 0,49 RM Bei größeren Bestellungen werden

« erhebliche Rabattsiitze gewährt. _ 31.

nandiverliertreilen in Bildungsi-
Jn Folge29 von »Seh1esiens Handwerk« kündigten

wir eine Fahrt zu einem Handwerkertreffen nach
Budapest an". Die Durchführung dieser Reise liegt in
Händen des Landeshandwerksmeisters Aaumann,
Dresden 91. 1, Gr. Zwingerstr-. 8. Der Anmeldeschluß
ist am 3. September 1936. Interessenten an der Teil-
nahme einer Handwerker-fahrt nach Budapest wenden
geh skåirekt an Den Landeshandwerksmeister 91au1nann,-

1e en

I21 Imk der sollte
,,Ke«ep smilingt« sagt ein amerikanisches Sprich-

Iwort: ,,Erhalte Dein Lächeln« —- mit anderen
Worten: Laß die anderen niemals merken, daß-«
e8 Dir schlecht geht und Deine Laune unter dem
Aullpunkt stehtl« , _

» Dass·europäisehe Geschäftsleben ist znoch nicht fo"
i-gefühllos geworden; dnß man sich von e1ne1n.
geschäftlichen ,,Pechvogel« einfach entsetzt abwen-

.- det, es als eine Zumutung betrachtet, von diesem
- Manne uberhauptnoch Notiz zu nehmen-
; Gleichwohl müssen auch wir es uns angewöhs
nen, der Kundschafst gegenüber das ,,Gesicht« zu

: wahren Der uni- Arbeit, um gefällige Berück-
sichtigung demütig bittende Handwerker ist in

: einzelnen Fallen vielleicht menschlich zu verstehen
« —- ins Geschaftsleben paßt er nicht.

Warum? Nun, lieber Freund, wenn ich einen
Auftrag vergebe, so tue ich Da8, weil ich etwas

zfbrau6e Wer meinen Bedarf decken will, hat«
s. esnicht nötigz mir alsBettler zu nahen, so etwas

. - verleitet nur« zu Mißdeutungen, Preisdrückereien
f; und Schlimmerem. Brauche ich aber nichts und

s » ve-gebe ich einen Auftrag nur-, weil ich mich vom
sEMitleid breitschlagen ließ -—— nun, so tue ich das
bestenfalls einmal Der Empfänger der schein-
baren Wohltat hat also höchstens einen Kunden

« berID1e1"'1._
Schließlichsind wir ein Stand wie jeder andere,

mitaltestersraditson gesund anHaupt undGlie-
.-dernk«-Hebenwir nötig-; unssozublnmierenisEins
LUnternehmen-« das nicht mehrMhellenist,wrd«
durchAlmosen auch nicht mehr gerettetl
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bålezeiclien siir handwerkliklie polllerwaren
Verschärfung der Gütebedingungen.

Der Einkauf von größeren Einrichtungsgegenftänden
ist Bertrauenssache. Ganz besonders gilt das für Pol-
sterwaren und gIZiatraijen, denn hier kann ein ge-
fälliger Bezug schlechte Werkstoffe und Berarbeitungss
verfahren verdecken. Daher hat der Reichsstand des
Deut chen Handwerks gerade als erstes handwerklichies
Gütezeicheu das für Polsterwaren herausgebracht. Auf
einer kleinen Karte, die an handwerklich hergestellten
Polstermöbeln und Matratzen von einer gewissen
Mindestgiite angebracht ist, steht das Gütezeichenx
Sattel und Hammer, das Zeichen des Reichsinnungs-
verbandes des Tapez«ierer-, Sattler-, Polsterer- nnd ‘

durch wesentlich strengere, feinere und umfangreichere
Vorschriften. Die neuen-— jetzt gültigen Lieferungsbesk
dingungen sind übrigens durch Vermittlung des
Reichsausschusses für Lief-erbedingungen als VAL-
Bereinbsarung (Lieferbedingungen VAL. 439 B) fest-
geregt.

Die neuen Bestimmungen sind weit ausführlicher
und zerfallenin neun Hauptpunkte. Bei Polstermöbeln
ist für das Geftell der Werkftoff, also die Art des
Holzes, vorgeschrieben; es muß Hartholz genommen
werden. Die Eckverbindungen müssen besonders ver-
leimt sein. Unter ,-,Federung« wird dann genau ver-

langt, wie die Federn, Gurte und Schnürfäden s
 

R A 1 439 B

Tvütezeicnen
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Dekorateur-Handwerks. Außerdem sind auf der Karte
noch Einzelheiten über die verwandten Werkstoffe

 

und Berarbeitungsverfahren nach einem bestimmten-
Schema eingetragen.
Es sind etwa anderthalb Jahre her, daß- der Reichs-

innungsverband dieses Gütezeichen eingeführt hat. Es
hat sich in seiner ursprünglichen, einfachen Form rasch
durchgesetzt und bewahrt. So konnte Ietztim Sinne der
Leistungssteigerung des Handwerks der zweite Schritt
getan werden: die Verschärfung der Gütebedingungen

   
  

beschaffen fein sollen, wieviel Federn zu ver-
wenden find, in welchem Abstande sie ange-
bracht werden und wie sie eingearbeitet fein
müssen. Als dritter Punkt steht ,,Polsterung«.
Hier sind gBolitermateriaI, Gewicht der Polste-
rung, Aussage, Abdeckung genau geschrieben.
Weiter wird die Berarbeitung bis hinunter
zu Stichlänge, Art der Kanten und Form des
Stiches genau angegeben. Ebenso ausführlich
folgen dann (Erläuterungen über die Beschaf-

- sfenheit von managen, die mit einem Güte- -
zeichen versehen werden dürfen.

Nicht jeder Handwerker wird zur Führung
des Gütezeichens zugelassen, sondern die Zu-
lassung zur Zeichengemeinschaft ist erst nach
einem schriftlichen Antrag möglich, der genau
geprüft wird. Wer zugelassen wird, der muß
sich schriftlich zur Einhaltung der Gütebedin-
gungen verpflichten. Er erhält das gRecht, das

Gütezeichen in vergrößerter Form in seinem Schau-
fenster auszuhängen.
Die Einhaltung der Gütebedingusngen wird vom

Reichsinnungsverband des Tapezier-, Sattler-, Pol-
sterer- und Dekorateurhandwerks streng .überwacht.

 

»Sollte ein Handwerker das Gütezeichen gegen die
Bestimmungen verwenden, so wird er zur Zahlung
einer Geldstrafe gezwungen und kann außerdem vor
dem handwerklichen Ehrengericht zur Verantwortung
gezogen werden.

Feierdesssoiålir Bestehensderiisclilerinnung Breslau

 
Bezirisinnunqsmeifter u. Obesrmeister ,M;M·r·n bei einer-Anspruchs-

Photm Krapp--Bres!au.
Zum 550jährigen Bestehen der

Tisch-leriünung Breslau konnte
der Obermeister der Jnming,
Bezirksinnungsmeister E u g e 11
gIII-‚entern eine Reihe von
Ehrengästen begrüßen. Der Lan-
deshandwerksmeifter Schlesien
und die Handwerkskammer Bres-
lau waren durch Bizepräsident
Fiebiger vertreten. Für den
Neichsinnungsverband der Tisch-
ler war der stellvertr. Reichs-
innungsmeister P i e t s eh , Ber-
lin, erschienen, für die Reichsbe-
triebsgemeinfchaft 18 Reichs-
fachschaftswalter G r a u ‚ Berlin-
Die Partei, der Oberbürgermei-
ster und der Polizeipräsident
wurden von Kreisleiter Hanf-
ler vertreten.
Die Jnnung vers«ügt über eine

—große Anzahl vonaltenJn-
gungßsäleinobienundUrkun-

eno « ‘ ’ ..
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Das rolleude Bett und die fliegend-e Küche.

Graf von Lucknexr, der kühne Seeheld, erzählt in
seinem ,,Seete·ufel« eine uslkige Evisode Als Voll-
matrose fuhr er in Vorkriegszeiten über die Meere.
Unausschöpfbar wie ringsum die unermeßliche Was-
serfläche ist bei anstrengendem Dauerdienst der Ap-
petit der Schiffsbesatzung, primitiv aber, sehr primi--
tiv die Küchenausrüstung der Segelschiffe Will es
das Unglück, so trifft man, wie damals Graf Lack-
ner, auf einen allzu knickrigen Kapitän, und ein
ebenso geizigen Koch, der gern eine gute Nummer
hätte, sitzt ängstlich auf seinen eßbaren Vorräten.
Unserm Freund aber und Vol«lmatrosen, im Top
auf Der Bramrahe, knurrt hörbar der wagen. Da·
werden —- ein Wink des Himmelsl —- die langen
Arme des Schiffskochs sichtbar, die ein Tablett voll
Vfannkuchen zum Abkühslen aufs Dach der Kom-
büse schieben. Das sehen, herabrutschen, ranschleichen
und die Pfannkuchen in die offene Brust stopfen,
ist bei Luckner das- Werk ein-es Augenblicks. Ein«
bißchen sehr heiß zwar liegen die Dinger auf Brust
und gZI‘C-agen. Tut nichts. Vierzehn Pfannkuchen,"
welch ein Genuß! —- . T" —
Wer darauf brennt, den fröhlichen Ausklang zu

wissen, muß das im ,,Seeteufel« nachliefen Hier
wird die Episode nur deshalb erwähnt, weil sie ganz«
nebenbei uns vergegenwärtigt, daß die reichliche und
gesunde Verpflegung einer zahlreichen qII‘Cannfchaft
aus räumlich beengter Küche vor dreißig bis vierzig
Jahren noch sehr problematisch· war. Enorme tech-
nische und organisatorische Fortschritte befähigen
heute auch kleinste Küchen zu staunenerregenden
Leistungen. Wie lange .ist’s denn schon her, daß wir
den einfachen Gaskocher als Konkurrenten des Koh-
lenherdes mißtriauisch bestaunten? Jn allen Größen
und Kombinationen, bis zum tvielflammigen Koch-
unD Backherd entwickelt, zählt er heute zum kaum
noch entbehrlichen Inventar unserer Küchen. Schon
erobert —- der Dritte im Bunde -—— Die sElektri ität
als Wär-nie- und Heizquelle den «Markt. Wer«?ieht
da. Ein Ende-? Bei den zum- Rochen; erforderlichen : : .
Gerätschaften war die Einflußnahme der Technik
wohl noch umwälzender. Was List an H.aushalts-
maschinen in den letzten Jahrzehnten nicht alles er-
funden worden! Und immer noch überrascht die Jn-
dustrie mit Neuerungen und Verbesserungen. Men-
schenhände brauch-en mit den zu verarbeitenden
Nahrungsmitteln garnicht mehr in Berührung zu
kommen. Schneide-, Schäl-,"Neibe- und Zerkleines
rungsmaschinen übernehmen die Vorbereitungen,
Nührs und Knetmafchsinen entlasten von schwerer
fllrbeit, unD in Schnellkochern, Dämpfern und Pfan-
nen verwandelt sich das Rohmaterial im Handums
drehen zu köstlicher Speise. Und dennoch — über
allem waltet der Geist, die Kunstfertigkeit des Kochs.
Die Maschine beschleunigt den Arbeitsgang, ver-
vielfacht die Leistungsfähigkeit, schafft durch bessere
Ausnutzung der Nahrungsmittel wirtschaftlicher,er-
giebiger. Die kulinarische Leistung ist und bleibt
Sache des Küchenchefs.
Die zu höchster Vollkommenheit gediehene me-

chanische Ausrüftung der Küche ist aus der neuzeits
lich eingerichteten Gaststätte nicht mehr wegzuden-
ken.Naum- und zeitsparend, war sie zusammen mit

· anderen geniasen ErfindungenGrundlaaeund Aus-
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gangskpunkt des rollenden, schwimmenden und flie-
genden Hotels. Auch die längste Neise braucht heute
keine Unterbrechung der gewohnten Tageseinteilung
mehr zu bedeuten. Wer einmal den winzigen Küs-
chenraum eines Speisewagens gesehen hat, wird ge-
neigt fein, an Uebertreibung zu glauben, wenn der
Koch ihm die Zahl der Vortionen nennt, die er
täglich her-ausreicht. Ein kleines Wunde-r an ökono-
mischer gRaum-auönutjung ist auch die Kabine des
Schliafwagens. Dieselben Ueberraschungen bieten
Dampfer und Luftschiff. Neuierdings hat man sich
sogar der Bewirtschaftung der Flugzeuge zugewandt.
Wie lange wird es noch dauern und man reist auch
durch die Luft in fliegenden Schlaf- und Speise-
„wagen. — -

Dergleichen Gedanken werden den Besucher be-
schäftigen, der auf der vom 12.-—--20. September in
Breslau stattfindenden Schlesischen Giastwirts-,,
Hotels und KonditorensFachmesse durch den Messe--
hof wandert. Besonders interessiert werden Lebens-s
mittel-, Elektro- und Jnstallateurhandwerker fein.
Steigt er zum Obergeschoß hinauf, werden ihm die
Mitropa, der Norddeutsche Lloyd und die Hab-ag-,
die ZeppelimNeederei und die Lufthansa Durch Mo-
Delle unD sonstiges Material eine Anschauung da-
von vermitteln, wie weit dieGastronomie sich in
das Verkehrswesen schon Eingang verschafft-e. Daß
Neisen heute nur Freude und Lust bedeutet, keine
Beschwerde mehr ift, ift Diefer Entwicklung mit zu
danken. Unsere rollenden, schwimmend-en und flie-
genden Hsotels waren an der Hebung des Fremden-
verkehrs zweifellos stark beteiligt, leiten Großstädterm
Kurorten und Gebirg-en den internationalen Frem-
denstrom zu. Als Staaten und Erdteile verbindende
gZIiittler tragen sie dazu bei, daß die vielen tausend
Betriebe des deutschen Gaststätten- und Beherber-
guxngsgewerbes —an festem, gesundem Grunde stehen-. -

Mmswirtltliasuminister zur fln-
ki’mfligung non'Summemmi‘Ien.
TDer Deutsch-e Neichsanseiger Nr. 191 Dom-18,8. 36

bringt folgende Verlautbarung: , ».
Verschiedentlich haben sich Geschäfte über unlau-.

steren Wettbewerb beschwert, der Durch Die mifgbrc’iuchn
liche und irrefiihrende Verweüdiingfder Bezeichnung
..,",Somnierpreise« in der Werbung verübt wurde. In
einem Schreiben an die Neichswirtschafstskasmmer be-
schäftigt sich der Neichswirtschaftsminister mit diesen
Dingen. Er sagt dazu .u. a., wenn diese „Gramm-er:
preise« wie es vielfach den Anschein habe, nicht gün-
stiger seien als die in den übrigen Jahreszeiten, dann
könnte diese Täuschung des Publikums :den Tatbes-
stand des § 4 des Gesetzes über den unlauterenW eit-
bewerb erfüllen. Aber auch, wenn tatsächlich Preis-
vorsteile geboten würden, liege in "Der Ankündigung
von Sommerpreisen möglicherweise eine Umgebung
der Anordnung des Ministers über Sommer- und
W.i-nter-schlußverkäufe. Die Ankündigung tDünne so ver-
standen werden, als ob zu den Sommerpreisen Wa-
ren der Mhergegangenen Wintersaison besonders
günstig abgesetzt würden. Der Minister hält dieses
Verfahren ganz besonders dann für unerwünscht,-wenn
auf diese Weise Waren, die an den Sommerschluß-
verkäufen nicht teilnehmen, zum Verkauf· gestellt wer-
den. Schließlich weist er noch darauf hin, daß auch
das Nabattgesetz hierbei verletzt werden konne. Er
bittet schließlich die Neichswirtschaftskammer, den Miß-
brauch der Bezeichnung ,,Sommerpreise« zu unter-
binden.
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vesukli bei ver Ieclmilclien präsltelle für das Handwerk in Breslau.
Wi—. Die Technische Prüfstelle steht unter Lei-

tung des Professor Gottwein von der Technischen
Hochschule. Ihm zur Seite stehen Dipl.-Jng. Piest
und als Ehemikerin Fr«l. Dr. KühneL
Rach einer anregenden Aussprache im Arbeits-

zimmer von Professor Gottwein schritten anläßlich
eine-s Besuches der technischen Prüfstelle für das schle-
sische Handwerk Bizepräsident Fiebiger , 1. Syndi-
kus Dr. Klingspor, Dipl.-Jng. Flacker, der
Leiter der Gewerbeförderungsstelle Br-es·lau, Kassen-
oberinspektor J h l e fe l d und Hauptschristleiter W i n k-
ler unter Führung von Professor Gottwein, Dipt-
Jng. Piest und Frl. Dr. Kühnel zur Besichtigung
der technischen Prüfstell-e. Was wir dort sehen und
erleben durften, war eine angenehme Ueberraschung.
Die Technische Prüfstelle genießt den Ruf-, die best-
eingerichtete technische Prüfstelle für das Handwerk in
Deutschland zu fein. Diesen Ruf genießt sie aber auch
mit vollem Recht. Es ist zu bedauern, daß unsere
Handwerker diese ausgezeichnet-e Prüfstelle nicht alle
durch Augenschein kennen lernen. Wir wollen in einer
der nächsten Folgen von ,,Schlesiens Handwerk« eine
Reihe von Abbildungen der wichtigsten Prüfmaschis
nen und sGeräte "zu bringen, damit unsere Leser
einen annähernden Ueberblick bekommen, was für
eine wertvolle Hilfe dem Handwerk mit der Techni-
schen Prüfstelle zur Verfügung steht.

Da zeigte uns Dipl.-Jng. Piest ein Stück Holz mit
einer riesigen drei Wochen alten Wucherung von
Hausschwamm. Der Tischler, welcher diese Probe ein-
gesandt hatte, hatte eine feuchte Wand mit Holz ver-
klseidet. Er meinte es gut, indem er das Holz mit
Firnis bestrich. Aber das war gerade bei Hausschwamm
fehlerhaft. Ein Holzhändler hatte einem Tischler wurm-
stichiges Furnierholz als handelsüblich angeboten.
Eine von einem Tiapezierermieister eingesandte Probe
zeigte, daß beim Waschen eines Borhangstoffes das
Kunstseidengewebe so verlor, daß die Haltbarkeit um
über 75 Prozent nachließ. Eine solche Minderung der
Haltbarkeit darf nicht vorkommen. Die Lieferfirma
ist für den Schaden verantwortlich. Buntes Leder
zum Bezug von Sesseln warnicht lichtecht. Hätt-e der
Meister vor Ankauf die technische Prüfstelle in An-
spruch genommen, wäre ihm ein wirtschaftlicher Scha-«
den erspart geblieben-. Eine Schneiderin nähte fein-
gewirkten Stoff mit gewöhnlichen Rähnadeln. Die
Madeln waren viel zu rob und wirkten zerschlagend
auf. dasEewehcth Proge _ . . _ « ‚
zeigten,« däß ein sol s feines Wirkgewebe genäht
werden kann. Das sin nur einige Beispiele von eben
eingegangenen g‚Borfcillen. _ ·

Die Technische Prüfstelle arbeitet hauptsächlich auf
vier Gebieten: —
1. nimmt sie in ihren eigenen Räumen Prüfungen vor ;
2. werden Prüfungen an Ort und Stelle gemacht

(z. B. beim Bauhandwerk); ·
3. reift Di l.-Jng. Piest zu Jnnungen in die Provinz
und hät Vorträge; I4. werden Gutachten gemacht.
Sehr oft-werden die Arbeiten der Prüsstelle dadurch

gehindert, daß die Handwerker zu wenig Probenmas
terial einsenden. Da die Prüfungen auf verschiedenen
Gebieten stattfinden, muß natürlich auch hinreichend
Material vorhanden fein. ‚ .
An einer anderen Stelle wurde uns gezeigt, wie die

Wasserdurchlässigkeit von Dachziegeln geprüft wird.
Ein Mitglied des Kraftfahrzeughandwerks hatte ein
Präparsat zum Jmprägnieren von Rolldächern für
Autos eingeschickt. Eine Reihe von Versuchen hatte
ergeben, daß das an sich teure Jmprägnierungsmittel
wertlos ist. Eine Zerreißmaschine ließ an einer Skala
ablesen, welche Reiß-s und. Dehnfähigkeit Stoffe a» s
«ben. Eine andere Zerreißmaschine zeigte die Re ßÄi
und Debnfäbiakeit von Earn und Zwirn Unter einer

n mit seh-r feinen. Rede-In

Quarzlampe konnte man auf Stoffen Fremdkörper
feststellen, die mit bloßem Auge nicht zu sehen waren.
Jn einem Ofen, dessen Temperatur sich automatisch
reguliert, wurde Mehl verbrannt. Auf diese Weise
stellt man den Aschengehalt des Mehl-es fest. Ein an-
derer Apparat dient zur Feststellung dies Feuchtigkeits-
gehaltes. Sehr präzise gearbeitet ist ein Apparat, in
dem die Dichte von Oel-en und anderen Flüssigkeiten
nachgeprüft wird. '
Jm chemischen Laboratorium wurden uns einige

interessante Experimente gezeigt. So zeigt-e man uns,
wie der Teerinhalt in Dachpappen festgestellt wird,
indem man die Dachpappe in bestimmt-en Geräten mit
Benin auswäscht. Tierische Wolle hat die Eigenschaft,
sich in einer bestimmten chemischen Lösung aufzulösen.
Um nun festzustellen, wieviel tierische Wolle und wie-
viel Baumwolle ein Mischgewebe hat wird dieses Ex-
periment angewandt. Trinkwasser-Untsersuchungen sind
an der Tagesordnung

Reichen die Apparate der Technischen Prüfstelle nicht-.
aus, dann stellt Professor Gottwein die Prüfmaschinen
seiner Maschinenbaustelle bei der Technischen Hoch-·
schule zur Verfügung. Uns wurde z. B. gezeigt, welche
Belastungs- bezw. welche Reißfähigkeit ein runder
Stahlstab hatte. Der Stahlstab wurde zwischen zwei
Backen eingespannt. Bei einer Reißbelastung von
12 000 Kilogramm war noch nichts zu sehen und bei
einer Belastung von 12 500 Kilogramm riß der 1 Zoll
starke Stahlstab auseinander. Daraus kann man ers-
kennen, was der Stahl qualitativ wert ist«
Es ist unmöglich, alle Maschinen und Geräte zu

schildern, welche dem Handwerk bei der Technischen
Prüfstelle dienen. Wir konnten feststellen, daß die
Technische Prüfstelle für das Handwerk in Breslau
ausgezeichnet ausgestattet ist, daß sehr viel nnd inten-
siv gearbeitet wird und daß das··schl-esische Handwerk
froh sein kann, diese Prüfstelle in Anspruch nehmen
zu können. Nach dem Rundgang blieben wir mit
Professor Gottwein, Dipl.-Jng. Piest und Fri. Dr.
ihnel noch einige Stunden in angeregter Unter-

haltung zusammen. ·

flemnelitentagung m lemzsa
Die Ausstellung ,,Kunst und Kunsthandwerk am

C231111“, die in die Leipzig-er Baumesse eingegliedert
ist und zusammen mitderHerbstmesse am: 30.- Au-
gust sieröfsfnet wird.-,Ishatj?die2 Aufgabe," zu- zeigen-sinke
der »Er-laß des- Neichsministerss Dr. s; "Gpel).bers»,· je-
weils einen Teil der Baufumme für künstlerische
und kunsthsandwerkliche Arbeiten zu« verwenden,
praktisch durchgeführt werden kann, Ergänzend tritt
neben die Ausstellung ein-e Bortragsreihe am Mon-
tag, 31. August 1936, die die traditionelle Reihe
der Leipziger Baumessetagungsen fortsetzt. Leiter der
diesjährigen Herbsttagung ist der Leiter der erwähn-
ten Ausstellung und Borsitzende des Deutschen
Werkbundes, Dr. Gretf ch, Stuttgart. Nach einer
Begrüßung durch den Präsidenten des Leipziger
Meßamts, Dr. Raimund Köhler, spricht Bau-
rat Schulte-Frohlinde, der Architekt der
Deutschen Arbeitsfront, über ,,Baukultur im heuti-
gen Deutschl«and«. Den zweiten Bortrag hat der
Erbauer des Reichsluftfahrtsministeriums und an-
derer bedeutender Anlagen der Luftfahrt, Professor
Sa-gebiel. Berlin, übernommen; sein Thema
lautet ,,Kunst und Kunfthandwerk bei Sonderbaus
ten der Luftfiahrt«. Die Reihe schließt mit einein
Portra von Ministerialrat Poeverlein, Mün-
eben“: „ iinstlerische und kunsthandwertliche Arbeiten
an öffentlichen und Privatbauten«.
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besundung des Handwerk-.
Jahresumsatz wieder auf 14 bis 15 Milliarden am.

gestiegen.
Der Reichsstand des Deutschen Handwerks erstattet

jetzt Bericht über seine Tätigkeit vom 1. Juli 1934 bis
zum 31. Dezember 1935. Er weist auf die gewaltigen
Fortschritte hin, die in dieser Zeit auf dem Gebiet des
Handwerkswesens erzielt worden sind. Er stellst mit
Befriedigung fest, daß im Verfolg der allgemeinen
wirtschaftlichen Belebung auch die Handwerkswirtschaft
einen erheblichen Aufschwung erlebt hat. Nach neuen
Berechnungen ist der Umsatz des Handwerks, der von
den 22 Milliarden RM. in den Jahren vor der Krise
bis 1933 auf 9 bis 10 Milliarden abgesunken war, be-
reits wieder auf etwa 14 bis 15 Milliarden RM. ge-
stiegen. Das Handwerk werde weiter bemüht sein, feine
Leistungen zu steigern.

me Einmaligkeit im ersten liulhium: 1935.
Rach den Mitteilungen in ,,Wirtfchaft und Stati-

stik«— hat die Bautätigkeit im ersten Halbjahr 1986
einen größeren Umfang angenommen als im Borjahr,
obwohl in verschiedenen Gegenden ungünstige Witte-
rung den Beginn und die Fortführung von Bauten
verhältnismäßig lange verhinderten. Die Bauanträge
(nach Angaben aus 95 Groß- und Mittelftädten)
und die Bauerlaubnisse für Wohnung-en in Reubaus
ten haben um 66,4 bezw. 73,6 Prozent zugenommen.
Bei dem Baubeginn ergab sich eine Steigerung von
73,9 Prozent und bei den Bauvollendungen um 43,7
Prozent. Der Ausfall an Umbauwohnungen ist nach
diesen Berichten durch die Neubautätigkeit völlig
wettgemacht worden. Aus den Untersuchung-en über
die Bautätigkeit in 95 Groß- und Mittelftädten geht«
hervor, daß 82 Prozent mehr Wohnungen fertigge-
stellt wurden als im ersten Haljahr 1935. Jn stärkerem
Umfange als im ersten Halbjahr 1935 trat in den
ersten Monaten des Berichtsjahres der Wohnungsbau
mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln hervor.
46 Prozent (1935: 37,2 Prozent) aller neu erstellten
Wohngebäude wurden unter Zuhilfsenahsme öffentlicher
Kredite gefördert. Das Schwergewicht des Wohnungs-
"baues lag wiederum bei den privaten Bauh-erren.

movenlrliau zur olusnniade
Die Modezentrale des deutschen Damenschneider-

handwerks zeigte den« vielen in- undsausländischen —
Gästen, die zur Zeit der Olympifchen Spiele in Berlin
‚waren, in einer großen Modenschau . am Dienstag,s
dem 4. August 1936, nachmittags und abends im
großen Festsaal bei Kroll die Arbeit des deutschen
Damenschneider- und Putzmacherhandwerks Aus dem
ganzen Reich waren die führend-en Betriebe an dieser
Veranstaltung der Mosdezentrale beteiligt. Reichs-
handwerksmeister W. G. Schmidt hatte die Schirm-
herrschaft übernommen, unD zahlreiche Ehsrengäste er-
schienen dazu. Sie hab-en erkannt, daß unser mode-
fchaffendes Handwerk versucht, die modifchen Anre-
gungen aus dem Ausland umzuformen zu Schöpfun-
gen, Die deutsche Eigenart bewahren und doch auf dem
Weltmarkt Geltung behalten. Jn ihrer Ansprache teilte
Frau Agnes Schulz, Reichsinnungsmelsterin des Da-
menfchneiderhandwerks und Leiterin der Modez-entra1e,
einige Zahlen aus der erfolgreichen Arbeit der Zen-
trale mit: in nicht viel mehr als einem Jahr hat diese
mehr als 650 Modellschauen durchgeführt. Allein in
Dresden erschienen zu zwei derartigen Veranstaltun-
gen fast 6000 Besu-cher. 154 000 Betriebe sind dem
Reichsinnungsverband angeschlossen, von den-en sich
die führenden an den Modellfchauen beteiligen. Den
anderen bieten die Vorführungen Anregung und Por-
bild, wenn sie über-all im Reich gezeigt werden. Auch
xür die ,,Olympia-Modenfchau« liegen bereits Be-
tellungen für 300 weitere Vorführung-en vor.
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Der Gefang.
Singe, wem Gesang gegeben
Und wem nicht, der sing erst recht,
(Seht‘s auch schief und geht Daneben,
Wird dem Kenner dabei schlecht,

Braucht Dich dieses wenig kümmern,
Denn Dir selbst wird froh und leicht,
Siehst die Welt in rosa schimmern;
Alle Sorge Dir entfleucht.

Wenn die Töne so entschweben,
Aufwärts nach des Pindars Höh«n,
Wirst Du auch den Blick erheben,
Und die Welt ist plötzlich schön.

Dir wird froh und immer froher,
Herz und Seele sind voll Licht,
Selbst ein Mensch, ein gänzlich roher,
Stört Dir nicht das Gleichgewicht.

Scheint das Leben sonst ein Banges,
Schaust Du meistens trübe drein,
Auf den Flügeln des Gesanges,
Da entschwindet jede Pein.

Will Dein Werk Dir nicht gelingen,
Sing ein Lied aus froher Brust,
Und du wirft den Hammer schwingen,
Wiederum mit neuer Lust.

Kannst das Glück Du nicht erwischen,
Jst es Dir durchaus nicht holD.
Haut Das Schicksal Dir dazwischen,
-Kommt es anders als gewollt,

Freund, laß Dich nicht niederdrücken
Singe froh und habe Mut,
Um so leichter wird Dir’s glücken,
Einmal doch wird alles gut.

Singe, wem Gesang gegeben,
Geht’s auch schief und noch so schlecht,
Der Gesang verschönt das Leben,
Und der Lebendehat recht.

«Wer-ner Lessing

liessen die flnordnungen der Mahnung-aussichts-
nehme weiter wie die der polizeiveliiirdei

Ein Hausbesitzer B. war zur Beseitigung von Woh-
nungsmängel aufgefordert worden. Er kam der Ber-
fügung der Wohnungsaufsichtsbehörde nicht nach, Da
keine Gefahr gemäß § 14 des Polizeiverwaltungsge-
setzes in Frage komm-e. B. rief schließlich ohne Erfolg
das Oberverwaltungsgericht an, welches u. a. grund-
sätzlich ausführte, die betreffende Verfügung sei auf
Grund des preußischen Wohnungsgesetzses vom 28.
März 1918 und der in Betracht komm-enden Woh-
nungsordnung ergangen und zwar nicht als polizei-
liche Verfügung, sondern als Anordnung der Woh-
nungsaufsichtsbehörde, deren Befugnisse viel weiter
gehen als die der Polizeibehörde Es komme dar-auf
an, ob eine Wohnunghinsichtlich ihrer Beschaffenheit
und Benutzung den erforderlichen Anforderung-en ent-
spreche. Es steh-e fest, daß Wohnungsmängel vorhanden
seien, über welche sich der Mieter mit Recht beklagt
habe. Die angegriffene Anordnung überschreite nicht
die Grenzen des Wohnungsgesetzesz das Wohnungs-
amt habe sich in dem Rahmen gehalten, welcher von
dem Wohnungsgesetz rechtswirkfam gezogen worden
sei. (Akienzeichen: IV. E. 87. 35. --—« 199. 3. 36). s



17. Jahrgang-Linn 35 ,,Schlesiens Handwerk« Seite 553

Zur Steuers-keinen bei wonnungsneubauien
Von Dr. Heinrich B r i n k m a n n , Hildesheim -

Nach den neuesten Vorschriften ist für Kleinwohs
nungen die Frist, bis zu welcher dieselben bezugsfertig
werden müssen, bis zum 31.3.1937 verlängert word-en.
»Die Frist verlängert sich bis zum 31. 5. 1937 für solche
Kleinwohnungem die bis 31. 12. 36 im cRohbau be-
endet wierden. Im Sinne der Vorschrift-en über die
Steuerbefreiung von Wohnungsneubauten ist ein
Wohngebäude dann als bezugsfsertig anzusehen, wenn
der Bau soweit gefördert ist, daß den Bewohnern dieses
Aeubaus zugemutet werden kann, das Haus zu be-
ziehen. Somit dürfte die Genehmigung der Baupolizei
zum Beziehen des Hauses für Die (EntfcheiDung über
die Steuerbefreiung nicht bindend sein. Kl-einwohnun-
gen sind Wohnungen mit ein-er nutzbaren Wohnfläche
von höchstens 75 Quadratmetern, die bei kinderreichen
Familien unter Umständen bis zu 90 Quadratmseter
betragen darf.

Für (Eigenheime gilt die bisherige “Regelung. Da-
nach besteht für die bis 31. 3. 1939 bsezugsfertig ge-
wordenen (Eigenheime Steuerbefreiung bis Ende des
Jahr-es 1943, bezw. soweit die Vermögenssteuer und
Grundsteuer in Frage kommt, bis zum 31. März 1944.
(Eigenheime Dürfen höchstens zwei Wohnungen ent-
halten und müssen vom Eigentümer, und zwar minde-
stens zur Hälfte selbst bewohnt werden. Ihr-e nutzbare
Wohnfläche darf 150 Quadratmeter nicht übersteigen,
auch wenn noch ein-e zweite Wohnung eingebaut ift.
Auch hier ist lediglich bei kinderreichen Familien eine
Ausnahme möglich. Zur nutzbaren Wohnfläche rechnen
Wohn- und Schlafräume, sowie die Küche. Nicht mit-
einbsegriffien werden danach Nebsenräumlichkeiten, wie
Flur, Treppe, Balkon, Speisezimmer, Abort u. ähn-
liches. Sie dürfen jedoch nicht die ortsübliche Größe
überschreiten.
Aus dem Gesetz geht einwandfrei hervor, daß nicht

nur das Gebäude als solches, sondern auch der mitum-
faßte Hofraum und Garten unter die Steuerfreiheit
fallen. Gebäude, die auch gewerbliche Bäume enthalten,
unterliegen ebenfalls der steuerlichen Vergünstigung,
allerdings wird der gewerbliche Teil hiervon ausge-

schlossen -
Nach den Bestimmungen für Kleinwohnungen sind

steuerbegünstigt nicht nur« Diejenigen, für der-en Rech-
nung Der’ Bau errichtet wurde, sondern auch die Er-"«
werber solcher steuerbefreiter Kleinwohnungen. Beim
Eigenheim geht Die Vergünstigung nur auf denjenigen
Erwerb-er über, Der dasselbe im vollen Umfange oder
mindestens zur Hälfte selbst bewohnt.

Mit Rücksicht auf bestehende Zweifel sei hervorge-
hoben, daß die Steuerbsefreiung die Einkommensteuer,
die Vermögenssteuer und die Grundsteuer «umschließt.
Es würde in diesem Zusammenhang zu weit führen,
Einzelheiten zu erwähnen. Darauf aufmerksam gemacht
sei lediglich, daß man älteren, mittleren unD neueren .
Neuhausbesitz unterscheidet. Je nachdem das Grund-
stück unter die eine oder andere Gruppe fällt, ergibt
sich eine etwas unterschiedliche Behandlung, die sich
u. a. in dem Umfang der Niederschlagung der genann-
ten Steuer-arten äußert. Jm allgem-einen darf gesagt
werden, daß auch die Stieuerbefreiung nur —an Antrag
von dem jeweils für das Baugrundstück zuständigen
Finanzamt ausgesprochen wird. Es dürfte daher rat-
sam und zweckmäßig sein, sich bereits vor Durchfüh-
rung des Hausbauplanes mit dieser Behörde in Ver-
bindung zu fegen, um von vornherein jeden ehsler zu
vermeiden. Gegen eventuell ungünstige Bes ide des
Finanzamts ist der Beschwerdeweg an das Landes-
finanzamt gegeben. ie Entscheidung des Landes-
fmanzamts ist endgültig; sie bindet sowohl die Fi-
nanzgerichte als auch die Veranlagungsstellem

« Die gerade einige Zweifelssragen hervo-rhebenden,
in keiner Weise erschöpfenden Ausführung-en zeigen,
welche Möglichkeiten grundsätzlich auf dem Gebiet-e des
Wohnungsneubaus in steuerlicher Hinsicht bestehen.
Den dieserhalb geführten recht interessanten Auseins
sanderseizungen muß wie im ganzen Steuerrecht der
Grundgedanke des Steueranpassungsgiesetzes vom 16·
Oktober 1934 zugrundelieg-en, nach dessem ersten Para-
graphen die Steuergesetze in ihrer Gesamtheit nach
nationalsozialistischer Weltanschauung auszul-egensind.
Der Gedanke der Gemeinschaft bricht sich auch auf die-
sem zu allen Zeit-en so heiß umstrittenen Gebiet immer
mehr Bahn. Nach dieser Richtung ergangene Entschei-
dungen des Beichsfinanzhofses —- fo z. B. diejenige
vom 24. 6. 1936 IV A. 52/36 —- können mit zur Ver-
wirklichung dieser Volksverbundenheit unD Volksge-
meinschaft beitragen, sodaß ein jeder sich darüber im
klaren ist, daß er von dieser durch Blut und Boden
verbunden-en Gemeinschaft nur soviel fordern kann, als
er selbst zu opfern bereit ist.

Ausführung-seinen ·
müssen · ausreicliend bemessen sein.
Auf die nachteiligen Auswirkungen unzureichender

Ausführungsfristen bei der Vergebung
öffentlicher Aufträge weisen der Beichss und
Vreußisiche Arbeitsminister und der Reichs- und
Preußische Wirtschaftsminister in einem gemeinsamen
gRuanchreiben an Die obersten Reichsbehörden und die
Landesregierungen eindringlichst hin. Danach müssen
bei der gegenwärtigen Arbieitslagse stoßartige Arbeits-
anhäufungen in einzelnen Unternehmung-en oder Wirt-
schaftszweigen unter all-en Umständen vermieden wer-
den, weil geeignete Arbeitslose vielfach nicht mehr vor-
handen sind und die kurzen Ausführungsfristen daher
nur durch Heranziehung anderwärts beschäftigter Fach-
arbeiter oder durch Arbeitszeitverlängerungen einge-
halten werden können. Dagegen sprechen aber drin-
gende Gründe des Arbseitseinsatzes und des Arbeiter-
schutzes und die etwaigen" Rückwirkungen auf das
Lohn-und Preisgefüge. Auch aus Gründen der Wirt-

 

sschaftlichskeit sollten den Betrieben grundsätzlich lang-
fristige Dispositionen ermöglicht werden. Nach Mög-
lichkeit sollen die öffentlichen Aufträge in arbzeitsftille
Zeiten gelegt werden. Jm Interesse der Sicherstellung
der deutschen Nohstoffversorgung sollen unter allen
Umständen Auslandsaustrsäge den Vorrang vor den
öffentlichen Aufträgen erhalten. Die Beschaffungsstesls
len sollen erneut angewiesen werden, in die Lieferv-er-
träge einen entsprechenden Vermerk aufzunehmen, wo-
nach die Auftraggeber verpflichtet werden, sofort die
Verlängerung der Lieferfrist für den öffentlichen Auf-
trag vorgesehenen Frist die Ausführung oder die Her-
einnahme ein-es Auslandsauftrages bei der Lieferantin
selbst oder bei einem ihrer «-Unterlieferanten unmöglich
gemacht wird. -

Aus den vorgenannten Gründen bitten die beiden
Neichsminister dringend, auf ausreichende Bemessung
der Ausführungs- und der Angebotsfristen bei den
Vergebungen besonders zu achten. Zwar müßten bei
denjenigen öffentlichen Aufträgen, die wegen ihrer
Dringlichkeit keinen Aufschub vertragen, gewisse Un-
zuträglichkeiten in Kauf genommen werden ; Verge-
bungen mit übermäßig kurzen Lieferfristem sollten
aber ausschließlich auf die Fälle beschränkt bleiben, in
denen sie aus zwingenden Grün-den unabweisbar nötig
sind. (2172JDAtp)
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10119. Haftpflicht bei Dachdeckerarbeitem

Frage: Ich habe 1933 und 1934 die hier gebaute
Stadtrandsiedlung eingedeckt, die Dach-steine wurden
durch mich geliefert, Kalk, Sand lieferte die Stadtvers
waltung. Ietzt wird beobachtet, daß der Kalk an den
Firsten hier und da etwas abbröckelt. Die Siedler stel-
en den Antrag bei der Stadtverwaltung, die ausges-
bröckelten Stellen wieder neu zu machen. Ietzt ver-
langt die Stadtverwaltung von mir unentgeltlich den
First an der Stadtrandssiedlung zu erneuern, ich lehnte
dieses Verlangen ab mit der Begründung, für bau-
seitig geliefert-es Material leiste ich keine Garantie.
Der Bausand war etwa-s schlüffig, ich habe damals bei
der Herstellung der Dächer den Sand beanstandet, es
wurde von der Bauleitung gesagt, angefahren wird
kein Sand, es muß der Sand, der dort auf der Bau-.
stelle vorhanden ist, verarbeitet werben. Zement wurde
mir von der Bau eitung verboten zu ne men, es mußte
alles recht billig sein. Dafür habe ich . ’ugen.» Da in
unserer Stadt jetzt eine neue Verwaltung ist, die von
dem damaligem Hergang nichts weiß, steht das Stadt-
bauamt aus dem Standpunkt, ich müßte auch für das
von mir nicht gelieferte Material Garantie leisten. Es
wurde mir sogar angedroht, wenn ich es nicht mache,
ich keine Arbeiten mehr von der Stadt bekommen kann.
Wie ist die Rechtslage?

Als Ralf mußte ichden vorhandenen Weißkalk zum
Decken nehmen. W. K. in M. Bez. Liegn.

Antwo rt: Da Sie nicht, wie es sich gehört hätte,
den Ihnen zur» Verarbeitung ausgegebenen Sand
schriftlich und ordnungsmäßig bei dem Auftraggeber
beanstandet-en, und auch die Verantwortung, fur die
sich daraus ergebenden Schäden schriftlich -.ableh-nten,
bleibt I nen nichts anderes übri , als die Folgen, die-
sich im aufe der Zeit durch die rarbeitung des un-
geeigneten Sandes ergeben haben, xzu tragen. Die
Beugen, „Die SIM It .;für-,I?re Behauptung beibringen .
wollen,v daß Sie« ie Bau eitung veranlaßt hat. trotz
Ihrer Bemängelsung den ungeeigneten Sand zu vers-;
wenden, werden mit Sicherheit von der Stadtverwal-
tung abgelehnt werden, und das erscheint uns auch
durchaus berechtigt.

Unter der Voraussetzung, daß der-Ihnen gleichfalls
gelieferte Weißkalk zu Dachdeckerarbeiten geeignet war,
stand es Ihnen ja übrigens frei, den ungünstigen Ein-
fluß des schliefigen Sandes auf den Mörtel durch Bei-
mischung einer größeren Menge Weißkalk auszugleichen

Wir empfehlen Ihnen sehr, da wir annehmen, daß
der Umfang der von Ihnen verlangten Instandsetzungss
arbeiten nicht für Ihre Verhältnisse besonders be-
deutend ift, den berechtigten Ansprüchen der Stadt-
verwaltung nachzukommen, da Ihnen ja unter allen
Umständen daran liegen muß, daß Sie in Zukunft nicht
von weiterer Auftrag-Erteilung durch die Stadtvers
waltung ausgesch offen werben.

In der Folge empfehlen wir Ihnen aber unbedingt
berechtigte Bemängelunen ver Ihnen zur Verarbeis
tung gelieferten Baustof e schriftlich dem Auftrag-geber
mitzuteilen und die Verantwortung abzulehnen Der-
artige wichtige-Mitteilungen mündlich an einen mög-
licherweise zur Empfangnahme der Haftpflichtablehnung '
hat nicht einmal Berechtigten abzugeben ist wertlos.

,,SchlesiensYudtver-l" 17. Jahrgang an. 35

1050; Bezahlung von technischen Leistungen.

Frage: In unserer Gemeinde wird ein Feuer-
löschgerätesNaum mit Steigerturm errichtet. Im Herble
1935 erhielt ich vom Bürgermeister den Auftrag einen.
Kosten-anschlag mit Zeichnung für die Vrovinzials
Feuerversicherung anzufertigen, ais Beihilfe zum Bau-
Der Bau wurde von mir veranschlagt zu AM; 3 200.——.
Eine Beihilfe ist von AM. 700.— zugesagt. Im Iuni
d. Is. ist mir wieder der Auftrag erteilt, Die Bauzeiich-
nungen anzufertigen 8 Tage später, am 16. Iuni kam.
der Bürgermeister zu mir und sagte: »Der Bau wird
größer ausgeführt, dementsprechend machte ich wieder
neue Bauz-eichnungen, Baubeschreibun , Festigkeits-

ber-echnung--und sämtliche schriftlichen Ar iten für die
Berufsgeno-ssenschaft. Für meine letzte Arbeit soll· ich
man. 10.—— bekommen. Nun sind Kosten-ausschlüge an:-
efordert worden. Der Bau ist an eine auswärtige
Firma vergeben· worden, weil dies-er Bauunternehmer
man. 200.——. billiger war als ich. Vor dem Anfertigen
der Zeichnung war ich noch mit meinem Motorrade
mit dem Bürgermeister in einem anderen Dorf Dort:
das Gerätsehaus besichtigen Der Bau wird nach meiner-
Zeichnung gebaut. - «

Ich bitte doch ‚ öflichst, was steht mir zu für meine
ersten Arbeiten, ie ich alle gemacht habe? 1. hat doch
die Gemeinde durch meine Arbeit den Zuschuß be-
kommen, 2. die ganze Vlanverfassung ist von mir er-
folgt, 3. Die Gemeinde kann doch nicht verlangen, daß-
ich dieses alles gratis mache, wo der Bau einer Kon-
kurrenz-firma zugesprochen ift. Habe auch stets meine-—
Steuern pünktlich abgeführt. Will gar keinen über-
mäßigen Preis verlangen, um kein böses Blut zu· er:
regen, doch jeder Arbeiter istfeines Lohnes wert.

A. V. in M. Bez. Liegn..

Antwort: Sie haben zum Zwecke der Erlangung
einer Beihilfe zur Errichtung eine-s Feuerlöschgeräte-
raumes mit Steigeturm im Herbst 1935 vom dortigen
Bürgermeister den Auftrag zur Anfertigung von Zeich-
nungen und Kostenanschlag, und dazugehörigen Unter--
lagen erhalten. Unter der Voraussetzung, daß die Ge-
samtherstellungskosten (nich-t nur die reinen für die
Ausführung durchs Sie in Frage kommenden Bau-
kosten) AM. 3200.—— betragen haben, ftehen Ihn-en
hierfür rund 350/0 von 40/0 von man. 3200.—— zu, also
rund BM. 45.—.

Im Sommer dieses Iahres ist Ihnen offenbar Der;
Auftrag erteilt worden, für die baupolizgeiliche Geneh-
migung Die „.„erfnrherliehen„unterlagen I anzufertigen-.
Bevor Sie diesen Auftrag ausführten hat Ihnen- Der
Bürgermeister mitgeteilt, daß- das Bauvorhaben in
größerem Umfange zur Ausführung kommen solle, und.
Daraufhin haben Sie die gleichen Unterla en, wie be-
reits einmal, aber für die erweiterte Aus ”hrung an-:
gefertigt. Hierfür stehen Ihnen weitere 850Xo von 40/0
von der nicht angegebenen Herstellungsfumme für die
vergrößerte Ausführung zu. — .

Den Ihnen für Ihre Arbeit angebotenen Betrag,
der als Entschädigung für Ihre Leistungen, falls die-
selben einwandfrei waren, nicht im geringsten anzus-
fprechen ist, können Sie selbstverständlich a lehnen.

Der Bürgermeister hat nunmehr die erforderlichen
Arbeiten ausgeschrieben und sich zur Vergabe an eine
andere Firma entschlossen, weil diese ein billigeres
Angebot abgegeben hat als Sie. Es ist selbstverständ-
lich, daß Sie hiergegen keine Einwendungen erheben
können. Wenn der Bür ermeifter glaubt die Vergiabe
lan einen nicht ortsansa igen Unternehmer verantwor-
ten zu können, so ist dies seine Sache. Der Bürger-
meister kann aber nicht verlangen, daß Sie Ihre er-
heblichen Aufwendungen ohne eine angemessene Ver-,
gütung herstellen sollen, und er hat für die ordnungs-»
mäßige und angemessene Bezahlunä Ihrer«Leistun en
zu sorgen. Schicken Sie ihm eine echnung für I re
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Aufwendungen auf Grund der vorstehenden Ausfüh-
rungen, und stellen Sie zur Bezahlung Ihrer Forde-
rung eine Frist. Nach Lfruchtxlosem Adlan beschweren
Sie sich zweckmäßig wegen nicht erfolgter Bezahlung
bei dem zuständi sen «Landrat, der zweisellos für Rege-
lun der Angelgegenheit sorgen wird. Im anderen
Fal e müßten Sie leide-r die Gemeinde verklagen Bt.

1051. Wann muß ich mir die Befchlagnahme von
Räumen gefallen lassen. wie erreiche ich eine Abhilfe?

Frage: In unserem Landgrundstück ist vor zwei
Jahren von dem dortigen Amtsvorsteher einehenraliger
Stall zur Unterbringnng einer obdachlosen Familie
beschlagnahmt worden.

Ietzt nach zwei Jahren sitzt die Familie, die inzwischen
auf 6 Köpfe angewachsen ist, noch in dem “Raume.
Eine form- und« fristgerechte Beschwerde wurde von
mir bald nach der Beschlagnahme an Tden Amtsvo-r-
steher und Landrat eingereicht. -

Trotz mehrerer Anmahnungen und weiterer Be-
schwerden wegen dem unbotmäßigen Verhalten der
Zwangsmieter erhielt ich endlich, jetzt nach 2 Jahre-n
vom Landrat die Mitteilung: »Daß in Aus-ficht ge-
nommen ist, die Familie anderweitig unterzubringen-«
Ich befürchte aber, daß nach dem bisherigen Verhalten
der zuständigen Behörden eine Abänderung noch lange
auf sich warten läßt.

Das Grundstück ist 18 Jahre in unserem Besitz und
soll verkauft werden. Der Käufer macht den Kauf von
der Frei-m-achung des Raum-es durch den Zwangsmieter
abhängig. Meine Mutter ist jetzt 78 Jahre- und wohnt
allein in dem Hause. Die Bseschlagnahme erfolgte Js.-«3t.
plötzlich abends gegen 8 Uhr durch den Amtsvorstieher
und -Gend-armen. TDer Raum war teilweise belegt. Die
Sachen wurden auf den Hof gestellt. Meine Beschwerde
blieb bis heut-e erfolglos.

Die zuständige Polizeibehörde mußte doch selbst
Bäume herrichten lassen. Es sind mehrere Gasthäuser
am Ort, in welchen die Leute vorübergehend unterge-
bracht werd-en könnten. Muß ich mir das Verhalten
des Amtsvorstehers und der zuständigen Behörde-n
weiter gefallen lassen? Was kann ich tun? Diebstähle,
Sachbeschiädigungien und Beleidigungen seitens des
Zwangsmieters sind an der Tagesordnung «Meldun-
gen sind zwecklos.« Um verkaufen zu können, muß der
jBaum frei fein. ‘ltu’chlibirb dieser selbst" benötigt zur
Unterbringung pdn «-Gerätschaften und der Ohsternte.- _. "
. «"Wo ««kanns sich mich hinweüben; 11111 ‘thhiife‘igü’fajäfg

G. »F. »in V.. Bez. Vkesr
sen?

Antwort: Mit der Außerkraftsetzung des Woh-
nungsmangelgesetzes vom 1. April 1933 hat die
Zwangsbewirtsehaftung der Wohnräume durch die
Gemeinden aufgehört. Seit dieser Zeit dürfen Wohn-
räume nicht mehr beschlagnahmt werden, auch entfällt
der Abschluß von Zwangsmietverträgen Dagegen hat
»auch weiterhin die Polizei auf Grund ilandesrechtlicher
Bestimmungen das Recht, Privatrtiume zwangsweise
in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung ist aber das
Vorliegen eines qlibtftanbeä’, d. h. es muß idem Ob-
-—dachlosen infolge seiner Obdachlosigkeist eine unmittel-
bare Gefahr für Leib oder Leben drohen, und diese
Gefahr muß sich auf keine andere Weise als durch die
zwang-sweise Einweisung in tunlichst leerstehende Beein-
me beseitigen lassen. Es da aber nur eine vorüber-
gehende Obdachlosigkeist beho en und dem Obdachlasen
ein notdürftiges Unterkommen und nicht eine der
Familie entsprechende Dauerwohnung verschafft wer-
den. Vor der Beschlagnahme hat die Polizei auf das
sorgfältigste festzustellen, daß eine andere Möglichkeit
zur Unterbringung des Obdachlosen nicht gegeben Lift.
Ob und inwieweit diese gesetzlichen Voraussetzungen
im einzelnen bei der Beschlagnahme des ehemaligen

sAußerdemE"·bestimmt § 1’265, Ab·s;«-·2·:

Stalles » erfüllt waren, läßt sich nur bei genauer
Kenntnis der damaligen, örtlichen Verhältnisse entzi:
scheiden, Eine willkürliche Befchlagnahme liegt offen;

- bar nicht vor. Selbst wenn eine fehlerhafte Amtskik
handlung vorgenommen fein sollt-e, haben sie nicht
das Recht der Klage vor dem ordentlichen Gericht, son-
der-n sind auf den Beschwerdeweg (Landrat, Regie-
rungspräsisdent usw.) und die Klage vor dem Ober-
verwaltungsgericht angewiesen, bei der Sie insbeson-
dere auf die Unzulässigkeit der Dauerbeschlagnahme,
die dadurch hervorgerufenen Unzuträglichkeiten und
den jetzigen Eigsenbedarf hinweisen müssen. Zu bie-
achten ist aber, daß das Interesse der Dorfgemeinschaft
Ihrem geldlichen Verkaufsinteresse voranzustelxen ist.

Jg.

1052.. Weiterkleben von Jnvalidenmarken
Frage: Wir Schneidserinnen sind meist nur we-

nige Jahre pflichtversichert in der Invalidenversiche-
rung gewesen. Dann wird mühsam weitergeklebt, was
gerade sein muß, weil sder Verdienst bei den meisten
kaum zum Leben reicht. Haben wir doch auch »sehr viele,
die gefundheitlich nicht auf der Höhe sind, aber in
Ehren sich ernähren wollen und die Invalidenmarken
sich abdarben. Es wird aber wenigen bekannt sein, daß
neuen Anordnungen zufolge, 750 Marken geklebt sein
müssen und drei Viertel der Wochenzahl seit Beginn
der Versicherung durch Marken belegt sein müssen,
daß es nicht genügt innerhalb 2 Jahren 40 oder auch
nur 20 Marken zn kleben, wie es bisher bekannt war.
Ich fürchte sehr, daß es manchem »so gehen wird, wen-n.
er 65 Iahre ist, sich freut die (ohneh-in sehr bescheidene.
"Rente in den untersten Beitrags·stufen) zu erhalten·
und dann wird es heißen, drei Viertel der Marken
entsprechend der Wochenzahl ist nicht erreicht, die
Beute somit verfallen. Wir haben es hier ähnlich
bei einem früher-en Mitglied, die Invalidenrente nicht
erhalten kann, weil die 9. Karte nicht ordnungsmäßig
umgetauscht wurde.·Wahrscheinlich hat es der dama-
lige Gemeindevertreter auch nicht verstanden. Vielleicht
können Sie gelegentlich ein-en Artikel zur Aufklärung
und sWarnung darüber bringen. .-

M. I. in B. Bez. Liegn.

«An:"t;-wort: Ihre Ausführungen treffen zu. Es
bestimmt der § 1262, Abs. 2, Satz 1 ber R-eichsveri-.
-sichernngsordnung: « .

»Für die Invalidenrente wegen Vollendung des
» 65.,«:Lebevsjabres dauert die Wartezeit ..-«750k»Bei-.
«··st«ragsw’oihen.x« . — : -

.,«,Die Anwartschaft gilt als erhalten, wenn die
zwischen dem erstmaligen Eintritt in die Ver-.

sicherung und dem Versicherungsfalle liegende
Zeit mindestens drei Viertel durch Wochenbei-
träge belegt ift.k« -

1053. Angestellter feiner Ehefrau. "

Frage- Mir steht eine ausgeklagte Forderung
gegen einen Mann zu, der schon vor längerer Zeit das-
Gseschäft a-uf feine Ehefrau verschoben hat. Ietzt ist er
natürlich nur Angestellter seiner Frau. Ich habe mich
erkundigt-, daß lt. Tarif der Mann von seiner Frau
170,— AM. monatlich zu bekommen hätte, unb daß
150,—-— AM. und ein Drittel des Mehrbetrages mos-
natlich unpfändbar seien. Ein weiter-es Drittel des
Mehrbetrages soll frei sein, weil er 2 unmündig-e
Kinder hat. Wieviel könnt-e ichihm pfänden lassen?

A. M. in B. Bez. BresL

Antw ort: Nach unserer Ansicht kann Ihr Schuld-
ner eine Erhöhung des pfänsdungsfreien Betrag-es des-
wegen, weil er verheiratet und 2 unmündige Kinder
habe, im vorliegenden Falle nicht beanspruchen Er ist
doch wirtschaftlich vollkommen von seiner Frau ab-
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hängig, deswegen muß man annehmen, daß bereits
die Ehefrau den Haushalt und die Kosten für die
Kinder bestreitet, sodaß der angestellte Ehemann durch
diese Angaben nicht belastet ist.

105!t. Werkstattgemeinschaft und Umfatzstener.
Frage: Jch habe in meiner Tapeziererei einen

kriegsverletzten Bserufskollegien aufgenommen. Der-
selbe hat sein Gewerbe selbständig angemeldet, hat
seine eigene Kundschaft und nimmt von seinen Auf-
trägen unD Lieferungen auch die Zahlungen ent-
gegen. An mich bezahlt er das von mir gelieferte Ma-
terial, welches ich ihm ohne Verdienst abgebe.

Also die War-en bestelle ich, unD stehe ich all-ein mit
dem Lieferanten in Verbindung.

Ich bezahTe meine Umsatzsteuer, mein Kollege be-
zahlt die Umsatzsteuer selbst an das Finanzamt für
die von ihm geliefert-en Waren. Trotzdem verlangt
das Finanzamt von mir nochmals Umsatzsteuer sür die
an meinen Kollegen gelieferten Waren, so daß eine
Doppelversteuerung auftritt. Jch weiß, daß Umsatz
auch versteuert werden müß, ob mit Gewinn oder Ber-
lust abgegeben wurde. Aus früheren Ausführungen
in »Schlesiens Handwerk« glaubte ich zu entnehmen,
daß eine solche Doppelbesteuerung nur in Frage käme,
wenn ich alle Aufträge annehme unD nur an meinen
Kollegen weitergiebe, auch die Gelder selbst einziehe.
Fsb kann sein, daß ich «das damals falsch aufgefaßt
a e.
Es liegt für mich eine große Härte darin, und ich

werde dadurch gezwungen, meinem Kollegen die Ar-
beitsgemeinschaft in dieser Form aufzusagen. Ein
Selbstbestellen der Ware seinerseits wird Schwierig-
keiten begegnen, da er dem Lieferanten unbekannt ist
und zweierlei Eigentum in beschränktem Raum schwer
auseinanderzuhalten ist. «

Ließe sich beim Finanzamt eine Befreiung von der
doppelten Umsatzsteuer erreichen, oder raten Sie mir
ab? - N. Sch. in St. Bez. Bresl.

. Antwort: Nach Ihren Schilderungen liegen 2
selbständige Betriebe vor, Zwischen Ihnen und Ihrem
Berufskameraden bestehen nur 2 vertragliche Bezieh-
ungen, einmal haben Sie einen Teil Ihrer Bäume
"an denselben abvermietet, bezw. wenn Sie kein En-
gelt- dafür beanspruchen, zur leihweisen Benutzung
überlassen. Außerdem verkaufen Sie ihm gelegentlich
ohne Berechnung eines Perdienstsatzes verschiedenes
Material. Unter diesen Umständen findet eines zwei-
malig-e Warenbewegung statt und zwar durch 2 ver-

: schiedene Gewerbetreibende, sodaß zweimal eine Um-
satzsteuerpflicht entsteht.

1055. Bäume unter Naturschutzz

Frage: Meine Eltern erwarben vor 2 Jahren
das Häuschen mit Garten, in welchem wir seit Jahren
wohnen käuflich. Da sie bei Jahr-en sind, Pater krank-
lich, mein Mann-viel fort auf Montage, muß ich
ihnen zur Seite stehen, da es doch später mein Ei-
gentum wird.

Das ganze Grundstück, Haus, Hof und Garten ist
knapp einen Morgen roß und grenzt an die Ge-
meindewiese. Ganz di t an unserem neu gesetzten
Drahtzaun stehen« 3 riefige Pappeln, welche eben der
Gemeinde gehören. Ich wandte mich an Den Bürger-
meister und bat um Beseitigung der Bäume, da doch
das Wachstum des Gartens und der neu gepflauzten
Obstbäumchen sehr beeinträchtigtspwürdem Ich erhielt
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aber den Bescheid, daß Die Pappeln unter Natur-
schutz stehen und an ein-e Beseitigung nicht zu denken
ist. Zur Zeit· befanden sich noch 2 Herren der Ge-
meindevertretung im Büro, und fragte weiter: »Wer
trägt den Schaden, wenn herunterbrechende Aeste
uns den Zaun zerschl-agen?« Darauf entgegnete einer
der Herren: »Die Gemeinde.« Da der Bürgermeister
nichts dagegen sagte, also auch der Meinung sein
müßte, beruhigte ich mich. Ein Ausästen der Pappeln
wurde mir zugesagt, aber ein Jahr ist seit der Unter-
redung vergangen und nichts ist getan word-en. Es
sind mir aber doch Bedenken aufgestiegen, ob das
Aiedserbrechen von Aesten nicht als Aaturgewalt aus-
gelegt werden kann, und wie bewahre ich uns vor
Schaden, wenn die Gemeinde sich weigern sollte, denn
ein Niederbruch kommt bestimmt über kurz oder lang,
Da dürre Aeste vorhanden sind.

-M. St. in Sch. Bez. BresL

Antwort: Wenn die drei Pappeln unter Aa-
turschutz stehen, kann ihre Beseitigung nicht verlangt
werden. Eine andere Frage bleibt, ob die Gemeinde
nicht für Erhaltung der Bäume in gefahrlosem Zu-
stande zu achten hat. Die Gemeinde ist unabhängig
von Der Tatsache, daß die Pappeln unter Naturschutz
stehen, Eigentümerin dieser Bäume geblieben. Als
solch-e ist sie verpflichtet, für Pflege der Bäume zu
sorgen und darauf zu achten, daß nicht drohender
Abbruch dürrer Aeste das Eigentumsrecht an dem
Nachbargrundstück beeinträchtigt. Ihre Eltern können
Beseitigung dieser Beeinträchtigung verlangen. Erin-
nern Siedarum im Namen Ihrer Eltern den Bür-
germeister an sein Versprechen, die Bäume ausäften
zu lassen, er dürfte darauf im Laufe der Zeit ver-
gessen haben. .

1056. Brunnenbau.

Frage: 1920 habe ich Die Meisterprüfung bestan-
den und habe auch, wie mein Vorgänger mit In-
standsetzungsarbeiten beschäftigt, sowie neue Pumpens
anlagen gebaut. Weil die Kunden von mir gleichfalls
die Brunnen-arbeiten mit ausgeführt hab-en wollten,
so— habe ichs dieselben mit übernommen und einem«
Brunnenbauer übergeben. Im- Jahre 1931 erfuhr ich,
daß dieser wegen Krankheit nicht mehr diese Arbeit
ausführt. Nun bin ich gezwungen worden, mich nach
einer Kraft umzusehen und and das, was ich wollte.
Seit dieser Zeit werden au Diefe Art von Arbeit-en
durch diese Kraft ausgeführt, Seit einiger Zeit höre
ich, daß mir eine Baufirma, welche keinen ge-
priiften Meister hat, Schwierigkeiten bereiten will-‚Da
Da Der Prokurist dieser Firma oftmals geäußert hatte,
daß Brunnenbau zur Hoch-i unD Tiefbauarbeit ge-
hört, und ich einen Brunnenbauer nicht beschäftigen
darf, höchstens diese Firma bezw. seine Firma. Mir
ist der § It der 3. Aufbauverordnnng bekannt und
stütze mich Darauf. Um jedem Irrtum aus Dein Wege
zu gehen· und nur reell handeln zn können, bitte ich
Sie mir folgende Fragen zu. beantworten:

1.Bin ich berechtigt diese Arbeiten zu übernehmen
und auszuführen?

2. Ist die Baufirma berechtigt, Brunnen zu bauen und
dieselben instandzusetz-en, wenn auch bis 1936 diese
Arbeiten noch nicht« von diefer ausgeführt worden
sind? .

3. Kann ich einen Brunnenbauer beschäftigen, wenn
dieses-auch noch nicht die Gesellenprüfung gemacht
hatte? - «

m. A. in T. Bez. OS.
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Antwort: 1. Da Sie in einem Handwerkszweig
die Meisterprüfung abgelegt haben, sind Sie grund-
sätzlich berechtigt„ Arbeiten auch in ander-en Hand-
werken, also z. B. im Brunnenbauerhandwerk, aus-
zuführen.

Beachten Sie aber unsere Veröffentlichung in Nr. 33
,,Wasserversorgung durch Brunnen«. Es kann Ihnen
passieren, daß die Polizeibehörde Ihn-en nicht die Ge-
nehmigung zur Neuanlage ein-es Brunnens gibt, weil
Sie nicht selber Brunnenbauer sind. Das ist aber ein-e
reine polizeiliche Maßnahme und geht nicht auf
berufsständige Bestimmungen zurück.

2. Dasselbe, was Von Ihrer Firma zu sagen ist, ist
auch von der Baufirma zu sagen.

3. Sie können als Ihren Arbeitnehmer einstellen,
wen Sie wollen, also auch einen Brunnenbauer, der
noch nicht die Gesellsenprüfung abgelegt hat. Voraus-
setzung aber ist, daß Sie die Vorschriften über-- die ge-
setzliche Unfallversicherung«insbesondere auch die Un-
fallverhütungsvorschriften beachten.
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß

Ihnen die Ausübung des Brunnenbauerhandwerks
untersagt werden kann, wenn sich irgend welche tech-
nische Bemängelungen bei von Ihn-en durchgeführten
Brunnenbauten ergeben sollten.

1057. Kunde holt Reparatur nicht ab.
F r age: Ein Kunde verzog vor 2 Iahren von hier

nach einem ander-en Orte und ließ bei mir ein kaputes
Sofa zurück mit dem Auftrag. es gelegentlich aufzu-
polstern. Ich hab-e es stehen lassen bis Februar d. Is.
Da er hielt ich den Bescheid,,- ich könnte es nun ma-
chen. Das habe ich getan und den Leuten sagen lassen,
es wäre zum Abholen fertig. Das ist nun schon wie-
der ein halbes Iahr her, es rührt sich niemand. Sie
warten anscheinend darauf, daß ich es ihnen zuschicke.
Dann bekomme ich aber kein Geld; zu holen ist nichts,
der Mann verdient gut, keine Kinder, aber die Frau
kann nicht einteilen, es wird alles verlebt.
Kann ich nun den Leuten eine Frist setzen, und

wenn dann das Sofa gegen Bezahlung nicht abge-
holt -wird, es weiter verkaufen oder wie mache
ich das? .

H. K. in 6. Bez. Liegn.

Antwort: Nachdem Sie Ihren Kund-en mehr-s .
« mals gemahnt haben, sich das Ihnen zur Aufbesserung
übergebene Sofa abzuholen und er Ihrer Aufforde--«
rung nicht nachgekommen ist, fordern Sie den Kunden
noch einmal unter Androhung der Zwangsversteige-.
rung (möglichst per Einschreiben) auf, seine Sachen
innerhalb von 14 Tagen abzuholen und zu bezahlen. T
Kommt er dieser letzten Aufforderung wieder nicht
nach, so lassen Sie das Sofa nach Ablauf der Frist
durch einen Gerichtsvollzieher oder einen beeidigten
Auktionär öffentlich versteigern. Der Erlös dient zu-
nächst zur Deckung der Bersteigerungskoisten, alsdann
zur Deckung Ihrer Forderung-en. Sollte ein Rest
bleiben, so stehtdieser dem Kunden zu. Langt der Eri-
lös nicht aus, um Ihre Forderungen zu decken, dann
bleibt der Nestbetrag eben als offene Forderung, die
Sie ein-klagen können. Ein freihändigser Verkan des
Sofas kommt grundsätzlich nicht in Frage.

1058. Körperbehinderte.
F r a g e : Es soll eine Verordnung bestehen, wonach

Körperbehinderte einen Betrieb eröffnen-16mm, ohne
im— Besitz-des Meistertitels sein zu· müssen. Ist-Ihnen-
hierüber etwas Aäheres bekannt?

-- --S. n. ins-ej Bez. ers-»-

,,Schlesiens Handwerka
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»Antwort: Sie sind unrichtig informiert worden«

Korverbehinderte unt-erliegen bezüglich ihrer Selb-
standrgmachung im Handwerk genau derselben Be-
stimmungen wie alle anderen Personen. Sie haben
also grundsätzlich vorher die Meisterprüfung abzu-
legen. Nur der Begierungspräsident kann in gewissen
Fällen Ausnahmen davon bewilligen. .

Bezüglich der Körperbehinderten ist nur, was ihre
Einstellung als Lehrling anbelangt, vor einiger Zeit
etwas vereinbart worden:

,,Körperbehinderte Iugendliche sollen als Lehr-
linge nicht abgelehnt, sondern möglichst wohl-
wollend behandelt werden«

Nr. 1059:

Ar. 1060:

Grenzstreit.
. P. in N. Bez. Liegn.

Unbestellte War-e braucht nicht abgenom-
men, zu werden. ..

W. K. in N. Bez. Liegn.
Welche Bersicherungsmarken sind zu· kle-.
ben? W. K. in ‘21.- Bez. Liegn.
Arbeitslosenversicherung -

M. I. in B. Bez. Liegn,
Ambulantes Gewerb-e.

P. 6. in I. Bez. Liegn.
Bermessungsfrage. A. B. in F. Bez. OS.
4 verschiedene Fragen.

- I. I. in U. Bez. OS.
Lohndrusch, Gemischtwaren-Geschäft, Be-
zugsquellen-N-achweis. .

‘ F. S. in K. Bez. OS.

. 6. ins W. Bez. Bresl.
Nr. 1068: Zwei Wohnungssragen.

° I. Sch. in L. Bez. Bresl.
Nr. 1069: Anbau. F. Sch. in K. Bez. Bresl.
‘m. 1070: Wer ist (Erbe? F. G. in H. Bez. Bresl.
Nr. 1071: Anmeldung eines Gebrauchsmusters

H. G. in P. Bez. Bresl
Nr. 1072: Mehrere Fragen eines Bäckermeisters

P. S. in A. Bez. Bresl.
Diese Fragen werden schriftlich beantwosrzteh

» r. s-

Nr. 1061:

Nr. 1063:

Nr. 10611:
Nr. 1065:

Nr. 1066:

Nr. 1067: Telefon-Bertrag.
W
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Belionmmaklmngen der 611111111erinnern-mer Bronner
»Wir machen bekannt:

Anordnung Ar. 3

der Ueberwachungsstelle Ein 6611111116111-
(Verkianf goldener Traurinsge)

vom 20«. August 1936.

Auf Grund der Verordnung über den 96111111611:
kehr vom 4. September 1934 (Reichsgesetzbl. I 6. 816)
111 Verbindung mit der Verordnung 11611 die Errich-
tung der Ueberwachungsstelle für Edelmetalle vom
12. Juli 9135 (Deutscher Reichsanzeiger und Preuszi-
scher Staatsanzeiger 91:. 164 vom 17. Juli 1935)
wird mit Zustimmung des Veichswirtschiaftsminsixsters
angeordnet:

Verkauf goldener
. § 1

Der gewerbsmäßige Verkauf goldener Tranringe mit
einem Feingehalt von mehr als 333/1000 (.8 Karat) und
einem Gewicht von mehr als 31,-·«, Gramm für das
Stück ist verboten. « « «

Striafvorschriftem
§ 2.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung fallen
unter die Strafvorschriften der §§ 10,12——15 der Ver-
ordnung über den Warenverkehr vom 4. September
1934.

»T.rauringe

Inkrafttreten
.§ 3.

Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1936 in Kraft.
B e 11111, den 20. August 1936.

Der Aeichsbeauftragte für Edelmetalle.
gez. v. Schaewen.

Die amtliche Veröffentlichung erfolgte im Deutschen
Aeichsanzeiger 911.194 vom 21. 8.

Breslau, den 24. August 1936fs

Die Handwerkskammer 3113611311111.
 

Betr. Tiirifdrdnungen

Wir- geben bekannt, daß in den ,,Amtlichen Alits
111111119111“ des

Gehilfen und Arbeiterinnen der Buchdruckereis
BuchbindereieIn vom· 16.6. 36. und-auf Seite11 261*
jn eine Berichtigung der Tarifordnung für die Kask-
cheldfwenFabriken und der Tarifvrdnung für die-
Sägewerksindustrie im Wirtschaftsgebiet SchTesien
labgedruckt ist
B-reslau den 20. 9111911111936.

Die Handwerkskammer zu 611311111.-
 

Wir geben ogende ,,allgemseine Anordnung über
die Herstellung und Verwendung von Bs1111116111“-
vom 12. 8. 36 bekannt:

»Auf Grund der Verordnung über den Waren-
ver-lehr vom 4. September 1934 (Neichsgesetzbl.. li
S 816) in Verbindung mit der Verordnung über·
die Errichtung von Ueberwachungsstellen vom 4. 9.
1934 (Deutscher Neichsanzeiger Ar. 209 “66111.7.- *9.
1934) wird mit Zustimmung des Aeichswirtfchaftss
ministersangeordnet.....«- QLes-Wgesetz-ma- « s

Herrn Treuhändersder Arbeit für·
das Wirtschaftsgebiet Schlefien 911.23 vom 15.. 8
1936 auf Seite ll 257 die Tarifordnungen für die-.

._ § 1.

Bleimennige darf vom· Erzeuger für Anstrkchzwecke
nur mit einem Verschnitt von mindestens 20 Pro-
Zent an bleifrseien Zusätzen geliefert werden.

§ 2.

(1) Bleimennige darf, auch wenn sie den Bestim-
mungen des § I entspricht, für Anstrichzwecke nicht
mehr verwendet werden bei:

a)Geländern, Zäunen, St-aket-en, Gi-ttsern, ortsfesten
Müllbehältern,; Gartenmsöbeln und Schild-ern
aller Art;

b)K-onstruktionsteile aus Eisen und Stahl, soweit
sie in die Erde eingesetzt, in die Erde verlegt- oder

« von Beton ummanrelt werden. · . .

(2-)Ausgenommen vonden Vorschrrften- des

Abs.1 a sind:

Geländer von Brücken und LIsenbahnanlagen so-
s— wie Schilder von 6':gna.--en und sonstigenVer-
kehrszeichen

§ Z-.

Bleiweiß und Sulfatbleiweisz dürfen vom Erzeu-
ger für Anstrichzwecke nur mit einem Verschnitt
von mindestens 26 Prozent an bleifreien Zusätzen
geliefert werden.

§ 4.
Die Vorschriften der §§ 1 bis 3 gelten nicht für

die Herstellung von Erzeugnissen, die nachweislich
zur Ansführung von Auslandsaufträgen bestimmt
sind.

§ 5.
Weitere Ausnahmen von den Vorschriften dieser

Anordnung können in einzelnen, besonders begrün-
deten Fälben von der Ueberwachungsstelle für un-
edle- 921119111 bewilligt werdens Anträge mit ein-
gehender Begründung und Mengennngabe sind an
die Ueberwachungsstelle für unedle Metalle zu richt-
ten. Vor erteilter Genehmigungist d’:e Herstellung
und Verwendung für die verbotenen Zweer unzu-
lässig

§ 6.
Zuwiderhandlungen gegendiese Anordnung fallen

unter dise Strafvorschriften der §§ 10, 12 bis 15 der
Verordnung über den Warenverkehr vom 4. Sep-
tember 1934.

§ 7.
Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1936 in

Kraft. '
6111111, den 12. August 1936.

DerAeichsdeanstragte für Chemie.
gez. Dr. (S. Ungewitter.

Der Aeichsbeaustragte für unedie Metalle.

913. 611111111.“

Die amtliche Veröffentlichung erfolgtein Nr 187
des Deutschen 911116661315.gers vom 13. 8.1936

BresLlau den 15,August 1936. · «

" Æduudwerksjkammer zu Breslau.
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. Wir geben nachstehende Anordnung 16 der Ueber-
wachungsstelle für Bastfasetn betr. Einkauf von
Vastsaferabfälle und Polsterhede vom 13.8. 1936
bekannt: ·
Auf Grund der Verordnung über den Waren-

5e11e5r vom 4. September 1934 (A-eiehsgesetzbl. I
Seite 816) in Verbindung mit der Verordnung über«
die Errichtung von Ueberwaehungsstellen vom
4. September 1934 (Deutseher Reichs-s und Preu-
ßiseher Staatsanzeiger Nr. 209 vom 7. September
1934) wird mit Zustimmung des Aeiehswirtschafts-
ministers angeordnet:

§ 1. Einkan von Baftfaserabfiillen.
Der Einkauf von roh-,en gebleiehten oder gefärb-
ten Bastfaserabfällen aus der Aufberseitung und
Spinnersei, aus der Weberei, Wirkerei, Fleehterei
oder Zwirnerei ist nur mit Einwilligung der Ueber-
tvaehungsstelle sur Bastfasern gestattet.

Dasselbe gilt für die Abnahme von Absällen der
genannten Art, die vor· dein Inkrafttreten dieser
Anordnun eingekauft worden sind. - . . -

ä 261111001 von Polsterhede ·
Der Einkauf von Polsterhede (Polsterwerg, Brech-
1106330011061), Walzwergund dergleichen) ist
nur mit Einwilligung derwaerwachungsstelle für
Bastfasern gestattet.

§ 3. Freigrenze.
Eine Einkaufsbewilligung nach den §§ 1 und 2

ist nicht erforderlich, sofern die in einem Kalender-
monat gekaufte Menge weniger als 1113ge10m1
1000 Kilogramm beträgt.

§ 1t.Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen dies-e Anordnung fallen

unter die Strafvorsehriften der §§ 12——-15 der Vier-
ordnung über den Warenverkehr vom 4. Septem-
5er 1934. § 5. Inkrafttreten

· Dies-e Anordnung tritt am Tage naeh ihrer Ver-
öffentlithnrfiig im Deutschen Reichsanzeiger und
Preußisehe Staatsanzeiger in Kraft.

Die Anordnung 5 vom 15. November 1934
(Qe01115er Reichs- und Preußiseher Staatsanzei-
ger Nr. 272 vom 20. November 193.4) wird aufge-
.hoben. Berlin den 13. August 1936.

Der Reiehsbeauftragte siir Bastfasem
gez. Qr..Q10011.

Amtiiehe Bekanntmaehung erfolgte imDeutschen
Aeiehsanzeiger 911.188 vom 14. 81. 36.
Breslau den 17. August 1936.

Die Handwerkskammer Breslau.

,·,Sehlesiens 60001011!“

 

wiähriges Geschäftsjubiliium:
92101; Wolter, Glasermeister, Breslau.

40111511ge3 6e115111t3iubiiäum:
Heinrich Qecßer, Bäckermeister, Q00 60135101111; «
Ernst Jlehmann, Väckermeister, Waldenburg; Mo-
ritz Jäkel, Bäckermeister, Dörnhau; Heinrich Mai-
wald, Bäckermeister, Hermsdorfz Karl 6151011, Beil-
kermieister, Gottesberg; Paul Scholz, Bäckermeistser,
·Waldenburg; Aichard Kofehinski, Bäckerineister,
Guhrau; Julius Korn, Vürstenmachermeister, Bres-
100; Gustav Seholz, Stellmachermeister, Groß-Leipe;
Wilhelm Heinrich, Brunnenbaumeister, Alzenau,
3r3.Q11eg.
« Zum 50jiihrigen Mesterjubelaums
Karl Milde, Tischler-meisten Striege Kes. Strehlen;:,

lieh Weinen-, Trsehlermeister, Strehlen, August'gi-
6013, Sehmiedemeister, Wunschelburg
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. Miiihriges Meist-erjubiliiu·m:
Emil Hahn, Schmiedemeifter, Pläswitz, Kes. Neu-
10-;0111 Q1000 Seifert, Schmiedemeister, Falkenhain,
Krs. N«»;eumark Franz Florek, Schneidermeifter,
Q1e3I00; Aiehard Schneiden Friseurmeister, Tra-
ehenberg; Ludolf Nimke, Schneidermeister, Steinau
a. O.; Paul 9201115111311), 6c511e10er111e111er, 60100;
Q001 921e13er, Väekermeister, Oels.

25jähriges Misterjubiliium: _
Aeinhold 6011115011, Schmiediemeister, Michelsdorf,
Krs. Neumarkt; Paul Scholz, Schmiedemeister,
Q1015, 313. Neumarkt; Paul Skeide,- Schmiede-
me11te1, Schmellwitz, 3r3. Neumarkt; Paul Fuchs,
6151111e0em1e111er, Jllniseh, Krs. Neumarkt; Paul
Gabriel, 6c5m1-e0eme11te1, Q0111151'15, 3r.3 Neu-
markt; Oskar Q01151e, 6c5m1e01eme11ter, Schade-
winke-l, Krs. Neumarkt; Hermann Kinzel,« Schmiede-
meist,er Klein-Bresa, Krs. Neumarkt; Fritz Otto,
Schmiedemeister, Kuh-nern, Krs. Neumarekt Ost-or
.Aeieh, Schmiedenieister, Bertholdsdorf, 3r3. Neu-
markt; Karl Trautmann, Fleischermeister,Wohlauz
Josef Schönberner, Fleischermeister, 6111111501015;
Karl Q1e0eI, Fleischermeister, Winzig; Richard
Täudrichz Sattkermeiisten Ohlau ; Wilhelm M-e-iszner,

"Ofensetzmeister, 615100101115; EmilStreben Schmie-
demeister, Hessensteinz Franz Kastner, Bäckermeister,
Fellhammer; Q00011 6001115, Schneidermeister,
Berlin; Berthold Fischer, Sattlermeister, Q000015;
Audols Poncelet, Tischlermeister, 30111015; Paul
Liebeherr, Bäckermeists,er Guhrau; Kurt Hühner,
Friseurmeister, Breslau; Fritz Hart-el, Schmiede-
meister, Erlendorf; Gustav Klimpel, Schneidermei-
ft-er, Tschirnau. _

25jiihriges Gefehästsjubiläum:
Fa. Tagebssslatt-Druekersei 6. m. b. H, in Walden-
burg; Emil Wiesner, Ofensetzmeister, in Gottes-
berg;· Julius Pawlitzki, Schlossermeister, Franken-
[33111; Hermann Linke, Friseur, Eisersdorf; Georg

öse, Klempnermeister, Vreslauz Q115010 Fichtner,
Seilerei-Jnhaber, Freiburg i. Schl.; Anna Lang-
n-,er Friseurgesehäfts-Inhaberin, Vreslau,: Ernst
Q5101,Q011e1e1=311505e031e15010 i. 615L; Agnes
Vrieger Putzgesehäfts- Inhaberin, 3111011301310; Eli-
Latebeth Klesehke, Putzgesehäfts-Inhaberin,Franken-

" 50jiihriges c31100111131051100111. «
Adolf Weintristt, Maschinenmeister, b. Fa. Wolfs

· Vuehdruekerei in Nimptsch
25jähriges Tätigkeitsjubiliiuw

Hermann Lachmann, Maurer olier, b. Hub. Jantke,
Q1e51115; Hermann Debuch, gimmerpolien 5. 605.
Jantke, Qre5015; Paul Müller, Maschinensetzienk
b.Leusehn-ber8: Teseh, Qe0100e;Q115010 Ehrenberg,
60001e5e1,5. Fa. Neues Tageblatt Waldenburg;
Paul Koldehoff, 60001e5-‚e1 5. Fa. Neues Tage-
blatt Waldenhurgz Hugo Springer, Korrektor, b.
Fa Neues Tageblatt Waldenburg; Aobert Teseh,
Filialleiter,b Fa. Neues Tageblatt Waldenburg;
Hermann Tsehampel, Zimmerpolier, Rogelwigz Ger-
hard Qräuer, Bauführer, 651115; Gustav 615011,
Kraftwagenführer, Trebnitzz Fritz Stolz, Bäckergeixs
felle, Qre3I100; Julius Hartrumpf, Dachdeekerhilfss
arbeitet, Hünern,bbQ. Goldmann, Dachdeekermeis
ster; Hermann Gebeinen Tischlergeselle Heidersdors,
5. RobertSchneider Tischlerei-erster Heiderssdorfz
Georg Schmertshauer, DRaschmenfetherz Wald-en-
-burg-A1W«
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Termine lies [dtlefllthen fiunnmetlts.
Bisttcher
Jnnuug Neustadt OS. für Bezirk Reiße

|) und Gr«ottkau, 6. 9. 36, 11 Uhr, im
— Gasthaus ,,8ur-goldenen Wiege« —in

- Weihe. 
 

   

 

Elektro
Snnung Breslam 9. 9. 36, 15 Uhr,
im Gesellschaftshaus ,,Silesia«, Neu-
dorfstrasze.

 

 

Kupferfchmiede
Gattung Breslau 12. 9. 36, 111 Uhr,
in der JnnungÅchänke, Sandstr. 10.

 

optirer .
Jnnung Gleitvitz OS., 30. 8. 36, 14.30

»s-· Uhr, in Hehdebreck, Bahnhofswirtschaft. .

 

 

Ansfunrstelle der deutltlien Handwerks b.m.d.ki.
Es hatsich ais notwendig erwiesen,·der Ausfahr-

förderungsstelle für dsas Deutsche Handwerk die Mög-
lichkeit zu geben, auch Exportaufträge anzunehmen
und restlos abzuwickeln. Deshalb wurde die

Aussfuhrstelle des Deutschen Handwerks
—-— Gesellschaft mit beschränkter Haftung —-
Berlin AW 7, Neustädtissche Kirchstr. 4———5,

.ge ründset, welche die vom Reich-shandwerksmeister
al ein anerkannte Organisation für das Ausfuhrwesen
handwerklicher Erzeugnisse darstellt.
Als Geschäftsführer der Ausfuhrstelle des Deutschen

Handwerks G. m. b. H. wurde der Leiter der Ausfahr-
förderungsstelle Berlin, Herr Fr. J. Hendricks, bestellt.
Es wird besonders darauf hingewiesen, daß Hand-

werksbetriebe, die bereits laufend Exporte haben, diese
selbstverständlich nach wie vor direkt weiterführen
können. —

Braun, malerinnung Blatt!
Die Einladung zu einer Quartalsversammlung der

Malerinnung Glatz enthält folgenden Aachsatz:
Am Sonntag, den 30. August, mittags 12 Uhr,

. versammeln sich bei der Kapelle auf dem Annaberge
bei Neurode sämtliche Lehrlinge zur Wanderung nachs«
dem Schlegeler Berg. Mitzubringen sind, Zeichenblock
und weicher Bleistift. Berpflegungsmittel mitgeben.
Lehrmeister sind willkommen Führung: Berufskames
raden Born sund Böhm. Bei Regen fällt die —
Wanderung aus.

Diese Art der Lehrlingsbetreuung verdient Nach-
ahmung. · .

,,Schlesiens-TM n d W e r c “ 17. Jahrgang. ALqu

Treffen deutscher liltlilermeilter in Stuttgart. '
In den Tagen vom 16. bis 19. September treffen

sich Tischlermeister aussallen deutsch-en Gauen zur
Neichstagungin Stuttgart Die umfangreichen Bor-
arbeiten betreut Neichsinnungsmeister und Ratsherr-
Kaufer-Stuttgart. Mehr als 1000 Verufskame--
raden werden an der Tagung teilnehmen Außer--
dem sind sausländische Vertreter aus Heft-erreich,
Ungarn, der Schweiz, Dänemarkund Polen als!
Gäste geladen. Im --Mittelpunkt der Tagung steht
als besonderer Festakt eine große Kulturv«eranstal-
tung des deutschen Tischlerhandwerks Das-Landes-
gewerbemuseum veranstaltet gleichzeitig eine-Aus-
stellung ,,Deutsches. qmahnen“.

Bumiiintungslmulung im Handwerk
Wie der Reichsstand des Deutschen Handwerks mit-

„teilt, soll im Zusammenhang mit der Aeuordnung des
Meisterprüfungswefens und den sonstigen Maßnah-
men zur Leistungssteigerung mit einer eingeherzkden
Schulung - zur allgem-einen Einführung einheitliither
Buchfübrungen im Handwerk begonnen werden. Ein
Lehrplan für die Schulung in den Jnnungeen wird
demnächst vom Neichsstand herausgegeben werden.
-. Von den künftigen Meist-ern verlangen dies neue-n
Meisterprüfungsvorschriften genaue Kenntnisse der
Buchführung ; es sollen aber auch die jetzigen selbstän-
digen Handwerker die Buchführung aus betriebswirtss
schiaftlichen und steuerlichen Gründen beherrschen Die-«
Schulung obliegt den Reichsinnungsverbänden Hand-
werks-· und Gewerbekammern und den Gewerbe-förde-
rungsstellen gemeinsam.

SclIlesiscIie Meilterlturle
Verzeichnis der Lehrgänge 1936

Die Lehrgänge können nur bei genügender Beteili-.
ukig abgehalten werben. Aenderungen bleiben vorbe-
a ten. ·

Tageslehrgänge mit vollem Fagesunterricht
Buchdrurker 10.—31. 10.
Maler 9. 11.—19. 12.
Photographen 111. 9.—26. 9.
Schlosser 23. 11.—19.-12.
Steinmetze 23.11.—19. 12.

Halbjahsrs a Abendlehrgänge
Oktober bis März — -Montag und Mittwoch von

- 18 bis 21 Uhr «
für Buchbinder, Buchdrucker, Damenschneiderinnen,
Elektroinstallateure, Gas- und ·Wasferinstallateure,
Herrenschneider, Klempner, Maler, Maurer und Zim-

merer, Schlosser, Schuhmacher. Tischler. -
Wunders und Sonderlehrgäuge nach Bedarf und Be-

kanntmachung an den betreffenden Orten.
Die Leitung der schlesifcheu Meisterkurfe zu Breslau I,

Klosterstraße 19. «
 
 

 

 

Ernsl tell-status
BI‘BSIIII 10. Matthiasstr. O

Fernsnrecher 45789
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 ibäuvcgchrntleuek Konrad Winnlet . Breelau. Beramwortlich für den redaktionellen Inhalt: Kontaothkler. Breslan. für den Ameisen-
e : e D k G

: teitunaxtrein ».Vernntrnortuita«. Berlin-:
‚tdtemen : eben Sonnabend.
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